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RED II                            Artikel 29 RED III Notizen, Kommentare 

Artikel 29 
 

Nachhaltigkeitskriterien und Kriterien für Treibhausgaseinsparungen für Biokraftstoffe, flüssige Brennstoffe und 
Biomasse-Brennstoffe 

 

 
(1) Energie in Form von Biokraftstoffen, flüssigen 
Biobrennstoffen und Biomasse-Brennstoffen wird für die in 
den Buchstaben a, b und c genannten Zwecke nur dann 
berücksichtigt, wenn sie die in den Absätzen 2 bis 7 und 10 
festgelegten Nachhaltigkeitskriterien und die Kriterien für die 
Treibhausgaseinsparungen erfüllen:  
 

a) Beitrag zum Unionsziel nach Artikel 3 Absatz 1 und zum 
Anteil erneuerbarer Energie der Mitgliedstaaten;  
 
 
 
 
b) Bewertung der Einhaltung der Verpflichtungen zur 
Nutzung erneuerbarer Energie, einschließlich der in 
Artikel 25 festgelegten Verpflichtung;  
 
c) Möglichkeit der finanziellen Förderung für den 
Verbrauch von Biokraftstoffen, flüssigen Biobrennstoffen 
und Biomasse-Brennstoffen.  

 
Aus Abfällen und Reststoffen, mit Ausnahme von land- und 
forstwirtschaftlichen Reststoffen und Reststoffen aus der 
Aquakultur und Fischerei, hergestellte Biokraftstoffe, flüssige 
Biobrennstoffe und BiomasseBrennstoffe müssen jedoch 
lediglich die in Absatz 10 festgelegten Kriterien für 
Treibhausgaseinsparungen erfüllen, um für die in Buchstabe 

 
(1) Energie in Form von Biokraftstoffen, flüssigen 
Biobrennstoffen und Biomasse-Brennstoffen wird für die in 
den Buchstaben a, b und c genannten Zwecke nur dann 
berücksichtigt, wenn sie die in den Absätzen 2 bis 7 und 10 
festgelegten Nachhaltigkeitskriterien und die Kriterien für die 
Treibhausgaseinsparungen erfüllen: 
 

a) Beitrag zu den Anteilen der Energie aus erneuerbaren 
Quellen in den Mitgliedstaaten und zu den in Artikel 3 
Absatz 1, Artikel 15a Absatz 1, Artikel 22a Absatz 1, 
Artikel 23 Absatz 1, Artikel 24 Absatz 4 und Artikel 25 
Absatz 1 festgelegten Zielvorgaben; 

 
b) Bewertung der Einhaltung der Verpflichtungen zur 
Nutzung erneuerbarer Energie, einschließlich der in 
Artikel 25 festgelegten Verpflichtung;  
 
c) Möglichkeit der finanziellen Förderung für den 
Verbrauch von Biokraftstoffen, flüssigen Biobrennstoffen 
und Biomasse-Brennstoffen.  

 
Aus Abfällen und Reststoffen, mit Ausnahme von land- und 
forstwirtschaftlichen Reststoffen und Reststoffen aus der 
Aquakultur und Fischerei, hergestellte Biokraftstoffe, flüssige 
Biobrennstoffe und Biomasse-Brennstoffe müssen jedoch 
lediglich die in Absatz 10 festgelegten Kriterien für 
Treibhausgasemissionseinsparungen erfüllen, um für die in 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dürfte Anpassung an die neuen 
Ziele sein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für Bioenergie: Abfälle / 
Reststoffe – wenn sie nicht aus der 
Land- und Forstwirtschaft 
kommen, gelten nur die TGHE. 
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a, b und c genannten Zwecke berücksichtigt zu werden. 
Dieser Unterabsatz gilt auch für Abfälle und Reststoffe, die 
vor ihrer Weiterverarbeitung zu Biokraftstoffen, flüssigen 
Biobrennstoffen und Biomasse Brennstoffen zuerst zu einem 
anderen Produkt verarbeitet werden.  
 
 
 
 
 
 
Mit festen Siedlungsabfällen produzierte Elektrizität, Wärme 
und Kälte unterliegt nicht den in Absatz 10 festgelegten 
Kriterien für Treibhausgaseinsparungen.  
 
Wenn Biomasse-Brennstoffe in Anlagen zur Produktion von 
Elektrizität, Wärme und Kälte oder Kraftstoffen — im Fall 
fester Biomasse-Brennstoffe mit einer 
Gesamtfeuerungswärmeleistung von 20 MW oder mehr und im 
Fall gasförmiger Biomasse-Brennstoffe mit einer 
Gesamtfeuerungswärmeleistung von 2 MW oder mehr — 
verwendet werden, müssen sie die in den Absätzen 2 bis 7 
und 10 festgelegten Kriterien für die Nachhaltigkeit und für 
Treibhausgaseinsparungen erfüllen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buchstabe a, b und c des Unterabsatzes 1 des vorliegenden 
Absatzes genannten Zwecke berücksichtigt zu werden. Im Fall 
der Verwendung gemischter Abfälle können die 
Mitgliedstaaten von den Betreibern verlangen, dass sie 
Sortiersysteme für gemischte Abfälle anwenden, die dazu 
dienen, fossile Materialien zu entfernen. Dieser Unterabsatz 
gilt auch für Abfälle und Reststoffe, die vor ihrer 
Weiterverarbeitung zu Biokraftstoffen, flüssigen 
Biobrennstoffen und Biomasse-Brennstoffen zuerst zu einem 
anderen Produkt verarbeitet werden. 
 
Mit festen Siedlungsabfällen produzierte Elektrizität, Wärme 
und Kälte unterliegt nicht den in Absatz 10 festgelegten 
Kriterien für Treibhausgaseinsparungen.  
 
Biomasse-Brennstoffe müssen die in den Absätzen 2 bis 7 
und 10 festgelegten Kriterien für die Nachhaltigkeit und die 
Treibhausgasemissionseinsparungen erfüllen, wenn sie in 
folgenden Anlagen verwendet werden: 
 
 
 
 

a) Im Fall fester Biomasse-Brennstoffe in Anlagen zur 
Erzeugung von Elektrizität, Wärme und Kälte mit einer 
Gesamtfeuerungswärmeleistung von 7,5 MW oder mehr; 
 
b) im Fall gasförmiger Biomasse-Brennstoffe in Anlagen 
zur Erzeugung von Elektrizität, Wärme und Kälte mit einer 
Gesamtfeuerungswärmeleistung von 2 MW oder mehr; 
 
c) im Fall von Anlagen zur Erzeugung gasförmiger 
Biomasse-Brennstoffe mit folgender durchschnittlicher 
Biomethan-Durchflussrate: 
 

 
Bei gemischten Abfällen 
Sortieranlagen vorschreibbar. 
 
 
 
Gilt auch für Bioenergieträger aus 
Abfällen und Reststoffen.  
 
 
Strom Wärme-/Kälte aus festen 
Siedlungsabfällen keine THGE. 
 
 
RED II und RED III: Biomasse-
Brennstoffe (= gasförmige und 
feste Kraft- und Brennstoffe, die 
aus Biomasse hergestellt werden;) 
RED III: nicht mehr „Kraftstoffe“. 
§ 1 Abs 2 BMEN-VO ist hinsichtlich 
„flüssige Biobrennstoffe“ golden 
plating. 
 
feste für Strom, Wärme-/Kälte: 
RED II:    >= 20 MW 
RED III:   >=  7,5 MW 
 
gasförmige für Strom, Wärme-
/Kälte: >= 2 MW 
 
 
RED III: Einbeziehung der 
Biomethan-Erzeugung > 200 m³/h 
 
 
 



Stand der Recherche: Konsultationsentwurf 19.7.2024 

Beilage 3 zum Info-Point “RED konforme Zertifizierung“     -     Textgegenüberstellung Art 29 – 31a RED II und RED III 

S e i t e  4 | 38 

 

RED II                            Artikel 29 RED III Notizen, Kommentare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitgliedstaaten können die Kriterien für die 
Nachhaltigkeit und für Treibhausgaseinsparungen auch auf 
Anlagen mit geringerer Gesamtfeuerungswärmeleistung 
anwenden.  
 
 
Die Nachhaltigkeitskriterien und die Kriterien für 
Treibhausgaseinsparungen gemäß Absatz 2 bis 7 und 10 gelten 
unabhängig von der geografischen Herkunft der Biomasse. 

i) einer Durchflussrate von mehr als 200 m3/h 
Methan-Äquivalent, gemessen bei 
Standardtemperatur- und Standarddruckbedingungen, 
nämlich 0 °C und 1 bar Luftdruck; 
 
ii) besteht das Biogas aus einer Mischung aus Methan 
und nicht brennbarem anderen Gas, wird der unter 
Ziffer i genannte Schwellenwert für die Methan-
Durchflussrate proportional zum Volumenanteil von 
Methan in der Mischung neu berechnet. 

 
Die Mitgliedstaaten können die Kriterien für die 
Nachhaltigkeit und für die Treibhausgasemissionsein-
sparungen auch auf Anlagen mit geringerer 
Gesamtfeuerungswärmeleistung oder einer geringeren 
Methan-Durchflussrate anwenden. 
 
Die Nachhaltigkeitskriterien und die Kriterien für 
Treibhausgaseinsparungen gemäß Absatz 2 bis 7 und 10 gelten 
unabhängig von der geografischen Herkunft der Biomasse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MS können nur auf kleinere 
Anlagen aber nicht auf andere 
Brennstoffe ausdehnen.  
 
 
 
Herkunft der Biomasse irrelevant. 

(2) Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe und Biomasse-
Brennstoffe, die aus Abfällen und Reststoffen hergestellt 
werden, die nicht von forstwirtschaftlichen, sondern von 
landwirtschaftlichen Flächen stammen, werden für die 
Zwecke von Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a, b und c nur 
berücksichtigt, wenn die Betreiber oder die nationalen 
Behörden Überwachungs- oder Bewirtschaftungspläne 
festgelegt haben, um einer Beeinträchtigung der 
Bodenqualität und des Kohlenstoffbestands des Bodens zu 
begegnen. Informationen darüber, wie die Beeinträchtigung 
überwacht und gesteuert wird, sind gemäß Artikel 30 Absatz 
3 zu melden. 

(2) Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe und Biomasse-
Brennstoffe, die aus Abfällen und Reststoffen hergestellt 
werden, die nicht von forstwirtschaftlichen, sondern von 
landwirtschaftlichen Flächen stammen, werden für die 
Zwecke von Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a, b und c nur 
berücksichtigt, wenn die Betreiber oder die nationalen 
Behörden Überwachungs- oder Bewirtschaftungspläne 
festgelegt haben, um einer Beeinträchtigung der 
Bodenqualität und des Kohlenstoffbestands des Bodens zu 
begegnen. Informationen darüber, wie die Beeinträchtigung 
überwacht und gesteuert wird, sind gemäß Artikel 30 Absatz 
3 zu melden. 
 

Unverändert 
 
aus Abfällen / Reststoffen 
hergestellte und von 
landwirtschaftlichen Flächen 
stammende… 

(3) Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe und aus 
landwirtschaftlicher Biomasse produzierte Biomasse-

(3) Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe und aus 
landwirtschaftlicher Biomasse produzierte Biomasse-

RED II und RED III:  
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RED II                            Artikel 29 RED III Notizen, Kommentare 

Brennstoffe, die für die in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben 
a, b und c genannten Zwecke berücksichtigt werden, dürfen 
nicht aus Rohstoffen hergestellt werden, die auf Flächen mit 
hohem Wert hinsichtlich der biologischen Vielfalt gewonnen 
wurden, das heißt auf Flächen, die im oder nach Januar 2008 
folgenden Status hatten, unabhängig davon, ob die Flächen 
noch diesen Status haben:  
 
 
a) Primärwald und andere bewaldete Flächen, das heißt Wald 
und andere bewaldete Flächen mit einheimischen Arten, in 
denen es kein deutlich sichtbares Anzeichen für menschliche 
Aktivität gibt und die ökologischen Prozesse nicht wesentlich 
gestört sind;  
 
 
b) Wald mit großer biologischer Vielfalt oder andere 
bewaldete Flächen, die artenreich und nicht degradiert sind 
oder für die die zuständige Behörde eine große biologische 
Vielfalt festgestellt hat, es sei denn, es wird nachgewiesen, 
dass die Gewinnung des Rohstoffs den genannten 
Naturschutzzwecken nicht zuwiderlief;  
 
c) ausgewiesene Flächen:  
 

i) durch Gesetz oder von der zuständigen Behörde für 
Naturschutzzwecke; oder  
 
 
 
ii) für den Schutz seltener, bedrohter oder gefährdeter 
Ökosysteme oder Arten, die in internationalen 
Übereinkünften anerkannt werden oder in den 
Verzeichnissen zwischenstaatlicher Organisationen oder 
der Internationalen Union für die Erhaltung der Natur 

Brennstoffe, die für die in Absatz 1 Unterabsatz 1 
Buchstaben a, b und c genannten Zwecke berücksichtigt 
werden, dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt werden, die 
auf Flächen mit hohem Wert hinsichtlich der biologischen 
Vielfalt gewonnen wurden, also nicht auf Flächen, die im 
oder nach dem Januar 2008 folgenden Status hatten, und 
zwar unabhängig davon, ob die Flächen diesen Status nach 
wie vor haben: 
 
a) Primärwald und andere bewaldete Flächen, das heißt Wald 
und andere bewaldete Flächen mit einheimischen Arten, in 
denen es kein deutlich sichtbares Anzeichen für menschliche 
Aktivität gibt und die ökologischen Prozesse nicht wesentlich 
gestört sind und Altwälder gemäß der Definition des Landes, 
in dem sich der Wald befindet; 
 
b) Wald mit großer biologischer Vielfalt oder andere 
bewaldete Flächen, die artenreich und nicht degradiert sind 
und für die die zuständige Behörde eine große biologische 
Vielfalt festgestellt hat, es sei denn, es wird nachgewiesen, 
dass die Gewinnung des Rohstoffs den genannten 
Naturschutzzwecken nicht zuwiderlief; 
 
c) ausgewiesene Flächen 
 

i) durch Gesetz oder von der zuständigen Behörde für 
Naturschutzzwecke, sofern nicht nachgewiesen wird, 
dass die Gewinnung des Rohstoffs den genannten 
Naturschutzzwecken nicht zuwiderlief; oder 
 
ii) für den Schutz seltener, bedrohter oder gefährdeter 
Ökosysteme oder Arten, die in internationalen 
Übereinkommen anerkannt werden oder in den 
Verzeichnissen zwischenstaatlicher Organisationen oder 
der Internationalen Union für die Erhaltung der Natur 

„Flächen mit hoher 
Biodiverstität“ 
 
 
 
 
Im Ergebnis keine inhaltliche 
Änderung. 
 
 
 
 
 
 
„Altwälder“ eingefügt. 
 
 
 
 
„und“ statt „oder“; behördliche 
Feststellung daher notwendig.  
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aufgeführt sind, vorbehaltlich ihrer Anerkennung gemäß 
dem Verfahren des Artikels 30 Absatz 4,  

 
sofern nicht nachgewiesen wird, dass die Gewinnung des 
Rohstoffs den genannten Naturschutzzwecken nicht 
zuwiderlief;  
 
d) Grünland von mehr als einem Hektar mit großer 
biologischer Vielfalt, das heißt:  
 

i) natürliches Grünland, das ohne Eingriffe von 
Menschenhand Grünland bleiben würde und dessen 
natürliche Artenzusammensetzung sowie ökologische 
Merkmale und Prozesse intakt sind, oder  
 
ii) künstlich geschaffenes Grünland, das heißt Grünland, 
das ohne Eingriffe von Menschenhand kein Grünland 
bleiben würde und das artenreich und nicht degradiert ist 
und für das die zuständige Behörde eine große biologische 
Vielfalt festgestellt hat, sofern nicht nachgewiesen wird, 
dass die Ernte des Rohstoffs zur Erhaltung des Status als 
Grünland mit großer Artenvielfalt erforderlich ist.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, um 
die Kriterien zur Bestimmung des Grünlands, das unter 
Unterabsatz 1 Buchstabe d dieses Absatzes fällt, weiter zu 

aufgeführt sind, vorbehaltlich ihrer Anerkennung gemäß 
dem Verfahren des Artikels 30 Absatz 4 Unterabsatz 1, 

 
sofern nicht nachgewiesen wird, dass die Gewinnung des 
Rohstoffs den genannten Naturschutzzwecken nicht 
zuwiderlief; 
 
d) Grünland von mehr als einem Hektar mit großer 
biologischer Vielfalt, das heißt 
 

i) natürliches Grünland, das ohne Eingriffe des Menschen 
Grünland bleiben würde und dessen natürliche 
Artenzusammensetzung sowie ökologische Merkmale und 
Prozesse intakt sind, oder 
 
ii) künstlich geschaffenes Grünland, das heißt Grünland, 
das ohne Eingriffe des Menschen kein Grünland bleiben 
würde und das artenreich und nicht degradiert ist und für 
das die zuständige Behörde eine große biologische 
Vielfalt festgestellt hat, sofern nicht nachgewiesen wird, 
dass die Ernte des Rohstoffs zur Erhaltung des Status als 
Grünland mit großer biologischer Vielfalt erforderlich ist, 
oder 

 
e) Heideland. 
 
Sind die Bedingungen des Absatzes 6 Buchstabe a Ziffern vi 
und vii nicht erfüllt, so gilt Unterabsatz 1 des vorliegenden 
Absatzes mit Ausnahme von Buchstabe c auch für 
Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe und Biomasse-
Brennstoffe aus forstwirtschaftlicher Biomasse. 
 
Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, um 
die Kriterien zur Bestimmung des Grünlands, das in 
Unterabsatz 1 Buchstabe d des vorliegenden Absatzes fällt, 
weiter zu präzisieren. Diese Durchführungsrechtsakte werden 
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präzisieren. Diese Durchführungsrechtsakte sind in Einklang 
mit dem Prüfverfahren nach Artikel 34 Absatz 3 zu erlassen. 

gemäß dem in Artikel 34 Absatz 3 genannten Prüfverfahren 
erlassen. 
 

(4)   Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe und aus 
landwirtschaftlicher Biomasse produzierte Biomasse-
Brennstoffe, die für die in Absatz 1 Unterabsatz 1 
Buchstaben a, b und c genannten Zwecke berücksichtigt 
werden, dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt werden, die 
auf Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand gewonnen 
werden, das heißt auf Flächen, die im Januar 2008 einen im 
Folgenden genannten Status hatten, diesen Status aber nicht 
mehr haben: 
 

a) Feuchtgebiete, d. h. Flächen, die ständig oder für 
einen beträchtlichen Teil des Jahres von Wasser bedeckt 
oder durchtränkt sind; 
 
b) kontinuierlich bewaldete Gebiete, d. h. Flächen von 
mehr als einem Hektar mit über fünf Meter hohen Bäumen 
und einem Überschirmungsgrad von mehr als 30 % oder 
mit Bäumen, die auf dem jeweiligen Standort diese 
Schwellenwerte erreichen können; 
 
c) Flächen von mehr als einem Hektar mit über fünf Meter 
hohen Bäumen und einem Überschirmungsgrad von 10 bis 
30 % oder mit Bäumen, die auf dem jeweiligen Standort 
diese Schwellenwerte erreichen können, sofern nicht 
nachgewiesen wird, dass der Kohlenstoffbestand der 
Fläche vor und nach der Umwandlung so bemessen ist, 
dass unter Anwendung der in Anhang V Teil C 
beschriebenen Methode die in Absatz 10 genannten 
Bedingungen erfüllt wären. 

 
Dieser Absatz findet keine Anwendung, wenn zum Zeitpunkt 
der Gewinnung des Rohstoffs die Flächen denselben Status 
hatten wie im Januar 2008. 

(4)   Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe und aus 
landwirtschaftlicher Biomasse produzierte Biomasse-
Brennstoffe, die für die in Absatz 1 Unterabsatz 1 
Buchstaben a, b und c genannten Zwecke berücksichtigt 
werden, dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt werden, die 
auf Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand gewonnen 
werden, das heißt auf Flächen, die im Januar 2008 einen im 
Folgenden genannten Status hatten, diesen Status aber nicht 
mehr haben: 
 

a) Feuchtgebiete, d. h. Flächen, die ständig oder für 
einen beträchtlichen Teil des Jahres von Wasser bedeckt 
oder durchtränkt sind; 
 
b) kontinuierlich bewaldete Gebiete, d. h. Flächen von 
mehr als einem Hektar mit über fünf Meter hohen Bäumen 
und einem Überschirmungsgrad von mehr als 30 % oder 
mit Bäumen, die auf dem jeweiligen Standort diese 
Schwellenwerte erreichen können; 
 
c) Flächen von mehr als einem Hektar mit über fünf Meter 
hohen Bäumen und einem Überschirmungsgrad von 10 bis 
30 % oder mit Bäumen, die auf dem jeweiligen Standort 
diese Schwellenwerte erreichen können, sofern nicht 
nachgewiesen wird, dass der Kohlenstoffbestand der 
Fläche vor und nach der Umwandlung so bemessen ist, 
dass unter Anwendung der in Anhang V Teil C 
beschriebenen Methode die in Absatz 10 genannten 
Bedingungen erfüllt wären. 

 
Dieser Absatz findet keine Anwendung, wenn zum Zeitpunkt 
der Gewinnung des Rohstoffs die Flächen denselben Status 
hatten wie im Januar 2008. 

RED II und RED III:  
„keine umgewandelten Flächen 
mit hohem Kohlenstoffbestand“ 
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Sind die Bedingungen gemäß Absatz 6 Buchstabe a Ziffern vi 
und vii nicht erfüllt, so gelten Unterabsatz 1 des vorliegenden 
Absatzes mit Ausnahme von Buchstaben b und c und 
Unterabsatz 2 des vorliegenden Absatzes auch für 
Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe und Biomasse-
Brennstoffe aus forstwirtschaftlicher Biomasse. 
 

(5) Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe und aus 
landwirtschaftlicher Biomasse produzierte Biomasse-
Brennstoffe, die für die in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben 
a, b und c genannten Zwecke berücksichtigt werden, dürfen 
nicht aus Rohstoffen hergestellt werden, die auf Flächen 
gewonnen werden, die im Januar 2008 Torfmoor waren, es 
sei denn, es wird der Nachweis dafür erbracht, dass nicht 
entwässerte Flächen für den Anbau und die Ernte dieses 
Rohstoffs nicht entwässert werden müssen. 

(5)   Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe und aus 
landwirtschaftlicher Biomasse produzierte Biomasse-
Brennstoffe, die für die in Absatz 1 Unterabsatz 1 
Buchstaben a, b und c genannten Zwecke berücksichtigt 
werden, dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt werden, die 
auf Flächen gewonnen werden, die im Januar 2008 Torfmoor 
waren, es sei denn, es wird der Nachweis dafür erbracht, dass 
nicht entwässerte Flächen für den Anbau und die Ernte dieses 
Rohstoffs nicht entwässert werden müssen. Sind die 
Bedingungen gemäß Absatz 6 Buchstabe a Ziffern vi und vii 
nicht erfüllt, so gilt dieser Absatz auch für Biokraftstoffe, 
flüssige Biobrennstoffe und Biomasse-Brennstoffe aus 
forstwirtschaftlicher Biomasse. 
 

RED II und RED III:  
„Torfmoore“ 
 

(6) Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe und Biomasse-
Brennstoffe aus forstwirtschaftlicher Biomasse, die für die 
Zwecke von Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und c 
Berücksichtigung finden, müssen zur Minderung der Gefahr, 
dass nicht nachhaltig produzierte forstwirtschaftliche 
Biomasse genutzt wird, die folgenden Kriterien erfüllen: 
 

a) in dem Land, in dem die forstwirtschaftliche Biomasse 
geerntet wurde, gelten nationale und/oder subnationale 
Gesetze auf dem Gebiet der Ernte und wird mittels 
Überwachungs- und Durchsetzungssystemen Folgendes 
sichergestellt: 

 
i) Die Erntetätigkeiten sind legal;  

6) Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe und Biomasse-
Brennstoffe aus forstwirtschaftlicher Biomasse, die für die 
Zwecke von Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und c 
Berücksichtigung finden, müssen zur Minderung der Gefahr, 
dass nicht nachhaltig produzierte forstwirtschaftliche 
Biomasse genutzt wird, die folgenden Kriterien erfüllen: 
 

a) in dem Land, in dem die forstwirtschaftliche Biomasse 
geerntet wurde, gelten nationale und/oder subnationale 
Gesetze auf dem Gebiet der Ernte und wird mittels 
Überwachungs- und Durchsetzungssystemen Folgendes 
sichergestellt: 

 
i) Die Erntetätigkeiten sind legal;  

RED II und RED III 
“Minderung der Gefahr, dass 
nicht nachhaltig produzierte 
forstwirtschaftliche Biomasse 
genutzt wird” 
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ii) auf den Ernteflächen findet Walderneuerung statt;  
 
iii) Gebiete, die durch internationale oder nationale 
Rechtsvorschriften oder von der zuständigen Behörde 
zu Naturschutzzwecken ausgewiesen sind bzw. wurden, 
auch in Feuchtgebieten und auf Torfmoorflächen, sind 
geschützt;  
 
 
 
iv) bei der Ernte wird auf die Erhaltung der 
Bodenqualität und der biologischen Vielfalt geachtet, 
um Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten; und  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v) durch die Erntetätigkeiten werden die langfristigen 
Produktionskapazitäten des Waldes erhalten oder 
verbessert; 

 
 

 
ii) auf den Ernteflächen findet Walderneuerung statt;  
 
iii) Gebiete, die durch internationale oder nationale 
Rechtsvorschriften oder von der zuständigen Behörde 
zu Naturschutzzwecken ausgewiesen sind bzw. wurden, 
auch in Feuchtgebieten, auf Grasland, Heideland und 
auf Torfmoorflächen, werden mit dem Ziel geschützt, 
die biologische Vielfalt zu erhalten und die Zerstörung 
von Lebensräumen zu verhindern; 
 
iv) bei der Ernte wird auf die Erhaltung der 
Bodenqualität und der biologischen Vielfalt gemäß den 
Grundsätzen der nachhaltigen Forstwirtschaft 
geachtet, um nachteilige Auswirkungen zu verhindern, 
wobei die Ernte von Stümpfen und Wurzeln, eine 
Schädigung von Primärwäldern und Altwäldern gemäß 
der Definition des Landes, in dem sich der Wald 
befindet, oder deren Umwandlung zu 
Plantagenwäldern sowie die Ernte auf anfälligen Böden 
zu vermeiden sind, bei der Ernte werden die in dem 
Land, in dem sich der Wald befindet, festgelegten 
Schwellenwerte für große Kahlschläge und örtlich und 
ökologisch angemessene Schwellenwerte für die 
Entnahme von Totholz eingehalten, und die Ernte wird 
unter Einhaltung von Anforderungen durchgeführt, 
Einschlagssysteme zu nutzen, die die nachteiligen 
Auswirkungen auf die Bodenqualität etwa durch 
Bodenverdichtung sowie auf die Merkmale der 
biologischen Vielfalt und die Lebensräume minimieren;  
 
v) durch die Erntetätigkeiten werden die langfristigen 
Produktionskapazitäten des Waldes erhalten oder 
verbessert; 
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b) stehen Nachweise gemäß Buchstabe a dieses Absatzes 
nicht zur Verfügung, so finden Biokraftstoffe, flüssige 
Biobrennstoffe und Biomasse-Brennstoffe aus 
forstwirtschaftlicher Biomasse für die Zwecke von Absatz 
1 Unterabsatz 1 Buchstabe a, b und c Berücksichtigung, 
wenn durch Bewirtschaftungssysteme auf Ebene des 
fortwirtschaftlichen Gewinnungsgebiets Folgendes 
sichergestellt ist: 

 
i) Die Erntetätigkeiten sind legal;  
 
ii) auf den Ernteflächen findet Walderneuerung statt;  
 
iii) Gebiete, die durch internationale oder nationale 
Rechtsvorschriften oder von der zuständigen Behörde 
zu Naturschutzzwecken ausgewiesen sind bzw. wurden, 
auch in Feuchtgebieten und auf Torfmoorflächen, sind 
geschützt, es sei denn, es wird der Nachweis dafür 
erbracht, dass die Ernte des Rohstoffs diesen 
Naturschutzzwecken nicht zuwiderläuft;  

vi) Wälder, in denen die forstwirtschaftliche Biomasse 
geerntet wird, stammen nicht von den Flächen, die 
den in Absatz 3 Buchstaben a, b, d und e, Absatz 4 
Buchstabe a bzw. Absatz 5 genannten Status haben, 
und zwar unter denselben Bedingungen für die 
Bestimmung des Status der Flächen gemäß diesen 
Absätzen, und 
 
vii) Anlagen, die Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe 
und Biomasse-Brennstoffe aus forstwirtschaftlicher 
Biomasse herstellen, stellen für die Zwecke der gemäß 
Artikel 30 Absatz 3 durchgeführten Audits eine durch 
interne Verfahren auf Unternehmensebene 
untermauerte Zuverlässigkeitserklärung aus, dass die 
forstwirtschaftliche Biomasse nicht von den in Ziffer vi 
dieses Unterabsatzes genannten Flächen stammt. 

 
b) stehen Nachweise gemäß Buchstabe a dieses Absatzes 
nicht zur Verfügung, so finden Biokraftstoffe, flüssige 
Biobrennstoffe und Biomasse-Brennstoffe aus 
forstwirtschaftlicher Biomasse für die Zwecke von Absatz 
1 Unterabsatz 1 Buchstabe a, b und c Berücksichtigung, 
wenn durch Bewirtschaftungssysteme auf Ebene des 
fortwirtschaftlichen Gewinnungsgebiets Folgendes 
sichergestellt ist: 

 
i) Die Erntetätigkeiten sind legal;  
 
ii) auf den Ernteflächen findet Walderneuerung statt;  

 
iii) Gebiete, die durch internationale oder nationale 
Rechtsvorschriften oder von der zuständigen Behörde 
zu Naturschutzzwecken ausgewiesen sind bzw. wurden, 
auch in Feuchtgebieten, auf Grasland, Heideland und 
auf Torfmoorflächen, werde mit dem Ziel geschützt, 
die biologische Vielfalt zu erhalten und die Zerstörung 

Siehe oben Abs 3 bis 5 im Fall, dass 
Absatzes 6 Buchstabe a Ziffern vi 
und vii nicht erfüllt sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hilfsweise „Nachweise auf Basis 
von Bewirtschaftungssystemen auf 
Ebene des forstwirtschaftlichen 
Gewinnungsgebietes“ 
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iv) bei der Ernte wird auf die Erhaltung der 
Bodenqualität und der biologischen Vielfalt geachtet, 
um Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten; und  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v) durch die Erntetätigkeiten werden die langfristigen 
Produktionskapazitäten des Waldes erhalten oder 
verbessert. 

 

von Lebensräumen zu verhindern, es sei denn, es wird 
der Nachweis dafür erbracht, dass die Ernte des 
Rohstoffs diesen Naturschutzzwecken nicht 
zuwiderläuft; 
 
iv)  bei der Ernte wird auf die Erhaltung der 
Bodenqualität und der biologischen Vielfalt gemäß den 
Grundsätzen der nachhaltigen Forstwirtschaft 
geachtet, um nachteilige Auswirkungen zu verhindern, 
wobei die Ernte von Stümpfen und Wurzeln, eine 
Schädigung von Primärwäldern und Altwäldern gemäß 
der Definition des Landes, in dem sich der Wald 
befindet, oder deren Umwandlung zu 
Plantagenwäldern sowie die Ernte auf anfälligen Böden 
zu vermeiden sind; dass bei der Ernte die in dem Land, 
in dem sich der Wald befindet, festgelegten 
Schwellenwerte für große Kahlschläge und örtlich und 
ökologisch angemessene Schwellenwerte für die 
Entnahme von Totholz einzuhalten sind, und dass bei 
der Ernte Anforderungen vorzusehen, 
Einschlagssysteme zu nutzen, die die nachteiligen 
Auswirkungen auf die Bodenqualität etwa durch 
Bodenverdichtung sowie auf die Merkmale der 
biologischen Vielfalt und die Lebensräume minimieren, 
und 

 
v) durch die Erntetätigkeiten werden die langfristigen 
Produktionskapazitäten des Waldes erhalten oder 
verbessert. 

 

(7)   Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe und Biomasse-
Brennstoffe aus forstwirtschaftlicher Biomasse, die für die 
Zwecke von Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a, b und c 
Berücksichtigung finden, müssen den folgenden 
Anforderungen für Landnutzung, Landnutzungsänderung und 
Forstwirtschaft (LULUCF) entsprechen: 

(7)   Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe und Biomasse-
Brennstoffe aus forstwirtschaftlicher Biomasse, die für die 
Zwecke von Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a, b und c 
Berücksichtigung finden, müssen den folgenden 
Anforderungen für Landnutzung, Landnutzungsänderung und 
Forstwirtschaft (LULUCF) entsprechen: 

RED II und RED III:  
“Einhaltung der LULUCF Kriterien 
für forstwirtschaftliche 
Biomasse” 
 
Unverändert 
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a) Das Ursprungsland oder die Ursprungsorganisation der 
regionalen Wirtschaftsintegration der 
forstwirtschaftlichen Biomasse ist Vertragspartei des 
Übereinkommens von Paris und 

 
i) hat einen beabsichtigten nationalen Beitrag (NDC) 
zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen 
über Klimaänderungen (UNFCCC) übermittelt, der 
Emissionen und den Abbau von Treibhausgasen durch 
die Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Landnutzung 
abdeckt und gewährleistet, dass jede Änderung des 
Kohlenstoffbestands in Verbindung mit der Ernte von 
Biomasse auf die Verpflichtungen des Landes zur 
Reduzierung oder Begrenzung der 
Treibhausgasemissionen im Sinne des beabsichtigen 
nationalen Beitrags angerechnet wird; oder 
 
ii) hat nationale oder subnationale Gesetze im Einklang 
mit Artikel 5 des Übereinkommens von Paris, die im 
Erntegebiet gelten, um die Kohlenstoffbestände und -
senken zu erhalten und zu verbessern, und sorgt für 
Nachweise, dass die für den LULUCF-Sektor 
gemeldeten Emissionen nicht höher ausfallen als der 
Emissionsabbau; 

 
b) stehen Nachweise nach Buchstabe a dieses Absatzes 
nicht zur Verfügung, so finden Biokraftstoffe, flüssige 
Biobrennstoffe und Biomasse-Brennstoffe aus 
forstwirtschaftlicher Biomasse für die Zwecke von Absatz 
1 Unterabsatz 1 Buchstabe a, b und c Berücksichtigung, 
wenn durch Bewirtschaftungssysteme auf Ebene des 
fortwirtschaftlichen Gewinnungsgebiets sichergestellt ist, 
dass die Niveaus der Kohlenstoffbestände und -senken in 
den Wäldern gleich bleiben oder langfristig verbessert 
werden. 

 
a) Das Ursprungsland oder die Ursprungsorganisation der 
regionalen Wirtschaftsintegration der 
forstwirtschaftlichen Biomasse ist Vertragspartei des 
Übereinkommens von Paris und 

 
i) hat einen beabsichtigten nationalen Beitrag (NDC) 
zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen 
über Klimaänderungen (UNFCCC) übermittelt, der 
Emissionen und den Abbau von Treibhausgasen durch 
die Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Landnutzung 
abdeckt und gewährleistet, dass jede Änderung des 
Kohlenstoffbestands in Verbindung mit der Ernte von 
Biomasse auf die Verpflichtungen des Landes zur 
Reduzierung oder Begrenzung der 
Treibhausgasemissionen im Sinne des beabsichtigen 
nationalen Beitrags angerechnet wird; oder 
 
ii) hat nationale oder subnationale Gesetze im Einklang 
mit Artikel 5 des Übereinkommens von Paris, die im 
Erntegebiet gelten, um die Kohlenstoffbestände und -
senken zu erhalten und zu verbessern, und sorgt für 
Nachweise, dass die für den LULUCF-Sektor 
gemeldeten Emissionen nicht höher ausfallen als der 
Emissionsabbau; 

 
b) stehen Nachweise nach Buchstabe a dieses Absatzes 
nicht zur Verfügung, so finden Biokraftstoffe, flüssige 
Biobrennstoffe und Biomasse-Brennstoffe aus 
forstwirtschaftlicher Biomasse für die Zwecke von Absatz 1 
Unterabsatz 1 Buchstabe a, b und c Berücksichtigung, 
wenn durch Bewirtschaftungssysteme auf Ebene des 
fortwirtschaftlichen Gewinnungsgebiets sichergestellt ist, 
dass die Niveaus der Kohlenstoffbestände und -senken in 
den Wäldern gleich bleiben oder langfristig verbessert 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hilfsweise „Nachweise auf Basis 
von Bewirtschaftungssystemen auf 
Ebene des forstwirtschaftlichen 
Gewinnungsgebietes“ 
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 (7a)   Die Herstellung von Biokraftstoffen, flüssigen 
Biobrennstoffen und Biomasse-Brennstoffen aus heimischer 
forstwirtschaftlicher Biomasse muss mit den Verpflichtungen 
und Zielvorgaben der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 4 der 
Verordnung (EU) 2018/841 des Europäischen Parlaments und 
des Rates sowie mit den Strategien und Maßnahmen in 
Einklang stehen, die die Mitgliedstaaten in ihren gemäß den 
Artikeln 3 und 14 der Verordnung (EU) 2018/1999 vorgelegten 
integrierten nationalen Energie- und Klimaplänen beschrieben 
haben. 
 

RED III:  
“Einhaltung der LULUCF Kriterien 
für heimische forstwirtschaftliche 
Biomasse” 
 

 (7b) Als Teil ihres endgültigen aktualisierten integrierten 
nationalen Energie- und Klimaplans, der gemäß Artikel 14 
Absatz 2 der Verordnung (EU) 2018/1999 bis zum 30. Juni 
2024 vorzulegen ist, nehmen die Mitgliedstaaten Folgendes 
auf: 
 

a) eine Bewertung des inländischen Angebots an für 
energetische Zwecke verfügbarer forstwirtschaftlicher 
Biomasse für den Zeitraum 2021-2030 gemäß den in 
diesem Artikel festgelegten Kriterien; 
 
b) eine Bewertung der Vereinbarkeit der prognostizierten 
Nutzung forstwirtschaftlicher Biomasse zur 
Energieerzeugung mit den Zielen und Haushaltsplänen 
der Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2026 bis 2030 
gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) 2018/841; und 
 
c) eine Beschreibung der nationalen Maßnahmen und 
Strategien, mit denen die Vereinbarkeit mit diesen Zielen 
und Budgets sichergestellt wird. 

 
Die Mitgliedstaaten erstatten der Kommission im Rahmen 
ihrer gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) 2018/1999 
vorgelegten integrierten nationalen energie- und 

RED III:  
“Einbindung in den NEKP” 
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klimabezogenen Fortschrittsberichte über die unter 
Buchstabe c Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten 
Maßnahmen und Strategien Bericht. 
 

(8)   Die Kommission erlässt bis zum 31. Januar 2021 
Durchführungsrechtsakte, worin sie Empfehlungen zu den 
Nachweisen für die Einhaltung der Kriterien gemäß den 
Absätzen 6 und 7 dieses Artikels festlegt. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 34 
Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 
 

(8)   Die Kommission erlässt bis zum 31. Januar 2021 
Durchführungsrechtsakte, worin sie Empfehlungen zu den 
Nachweisen für die Einhaltung der Kriterien gemäß den 
Absätzen 6 und 7 dieses Artikels festlegt. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 34 
Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 
 

Durchführungsrechtsakte wären 
bis Jänner 2021 zu erlassen 
gewesen 
 
unverändert 

(9)   Auf Grundlage der verfügbaren Daten bewertet die 
Kommission bis zum 31. Dezember 2026, ob durch die 
Kriterien gemäß den Absätzen 6 und 7 auf wirksame Weise 
die Gefahr, dass nicht nachhaltig produzierte 
forstwirtschaftliche Biomasse genutzt wird, minimiert und 
den LULUCF-Kriterien entsprochen wird. 
 
Die Kommission legt gegebenenfalls einen legislativen 
Vorschlag zur Änderung der in Absatz 6 und 7 festgelegten 
Kriterien für den Zeitraum nach 2030 vor. 
 

(9)   Auf Grundlage der verfügbaren Daten bewertet die 
Kommission bis zum 31. Dezember 2026, ob durch die 
Kriterien gemäß den Absätzen 6 und 7 auf wirksame Weise 
die Gefahr, dass nicht nachhaltig produzierte 
forstwirtschaftliche Biomasse genutzt wird, minimiert und 
den LULUCF-Kriterien entsprochen wird. 
 
Die Kommission legt gegebenenfalls einen legislativen 
Vorschlag zur Änderung der in Absatz 6 und 7 festgelegten 
Kriterien für den Zeitraum nach 2030 vor. 
 

Bewertung bis Ende 2026 
 
unverändert 

(10)   Die durch die Verwendung von Biokraftstoffen, flüssigen 
Biobrennstoffen und Biomasse-Brennstoffen erzielte 
Minderung der Treibhausgasemissionen, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt wird, muss 
 

a) bei Biokraftstoffen, im Verkehrssektor verbrauchtem 
Biogas und flüssigen Biobrennstoffen, die in Anlagen 
hergestellt werden, die am 5. Oktober 2015 oder davor in 
Betrieb waren, mindestens 50 % betragen; 
 
b) bei Biokraftstoffen, im Verkehrssektor verbrauchtem 
Biogas und flüssigen Biobrennstoffen, die in Anlagen 
hergestellt werden, die den Betrieb seit dem 6. Oktober 

(10)   Die durch die Verwendung von Biokraftstoffen, flüssigen 
Biobrennstoffen und Biomasse-Brennstoffen erzielte 
Minderung der Treibhausgasemissionen, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt wird, muss 
 

a) bei Biokraftstoffen, im Verkehrssektor verbrauchtem 
Biogas und flüssigen Biobrennstoffen, die in Anlagen 
hergestellt werden, die am 5. Oktober 2015 oder davor in 
Betrieb waren, mindestens 50 % betragen; 
 
b) bei Biokraftstoffen, im Verkehrssektor verbrauchtem 
Biogas und flüssigen Biobrennstoffen, die in Anlagen 
hergestellt werden, die den Betrieb seit dem 6. Oktober 

„Minderung der 
Treibhausgasemissionen“ 

➔ Berechnung Art 31a 
 
 
Biokraftstoffe, Biogas/Verkehr, 
flüssige Biobrennstoffe: 
 
50 % - 5. Oktober 2015 oder älter 
 
60 % - 31.12.2020 oder älter 
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2015 bis zum 31. Dezember 2020 aufgenommen haben, 
mindestens 60 % betragen; 
 
c) bei Biokraftstoffen, im Verkehrssektor verbrauchtem 
Biogas und flüssigen Biobrennstoffen, die in Anlagen 
hergestellt werden, die den Betrieb ab dem 1. Januar 
2021 aufnehmen, mindestens 65 % betragen; 
 
d) bei der Elektrizitäts-, Wärme- und Kälteerzeugung aus 
Biomasse-Brennstoffen in Anlagen, die den Betrieb 
zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. Dezember 2025 
aufnehmen, mindestens 70 %, und in Anlagen, die den 
Betrieb nach dem 1. Januar 2026 aufnehmen, mindestens 
80 % betragen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 bis zum 31. Dezember 2020 aufgenommen haben, 
mindestens 60 % betragen; 
 
c) bei Biokraftstoffen, im Verkehrssektor verbrauchtem 
Biogas und flüssigen Biobrennstoffen, die in Anlagen 
hergestellt werden, die den Betrieb ab dem 1. Januar 
2021 aufnehmen, mindestens 65 % betragen; 
 
d) bei der Elektrizitäts-, Wärme- und Kälteerzeugung in 
Anlagen, die Biomasse-Brennstoffe nutzen und nach dem 
20. November 2023 in Betrieb genommen wurden, 
mindestens 80 %; 
 
e) bei der Elektrizitäts-, Wärme- und Kälteerzeugung in 
Anlagen mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung ≥ 10 
MW, die Biomasse-Brennstoffe nutzen und zwischen dem 
1. Januar 2021 und dem 20. November 2023 in Betrieb 
genommen wurden, mindestens 70 % bis zum 31. 
Dezember 2029 und mindestens 80 % bis zum 1. Januar 
2030; 
 
 
f) bei der Elektrizitäts-, Wärme- und Kälteerzeugung in 
Anlagen mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von 10 
MW oder weniger, die gasförmige Biomasse-Brennstoffe 
nutzen und zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 20. 
November 2023 in Betrieb genommen wurden, mindestens 
70 % bis sie 15 Jahre lang in Betrieb waren und mindestens 
80 % nachdem sie 15 Jahre in Betrieb waren; 
 
 
 
 
g) bei der Elektrizitäts-, Wärme- und Kälteerzeugung in 
Anlagen mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung ≥ 10 
MW, die Biomasse-Brennstoffe nutzen und vor dem 1. 

 
 
65 % - 1.1.2021 oder jünger 
 
 
 
 
feste, gasförmige für Strom, 
Wärme/Kälte: 
80 % - 20.11.2023 oder jünger 
 
 
ÜBERSETZUNGSFEHLER. In der 
engl. Fassung heißt es: „from 1 
January 2030“ nicht „until“. 

• Anlage >= 10 MW 

• Inbetriebnahme zw 
1.1.2021 und 20.11.2023  

• THGE 70 % bis 31.12.2029 

• THGE 80 % ab 1.1.2030 
 

gasförmige für Strom, 
Wärme/Kälte 

• Anlage <= 10 MW 

• Inbetriebnahme zw 
1.1.2021 und 20.11.2023  

• THGE 70 % bis 15. 
Betriebsjahr 

• THGE 80 % ab 16. 
Betriebsjahr 

 
 
feste, gasförmige für Strom, 
Wärme/Kälte: 

• Anlage >= 10 MW 
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Es gilt, dass eine Anlage dann in Betrieb ist, wenn die 
physische Produktion von Biokraftstoffen, im Verkehrssektor 
verbrauchtem Biogas, und flüssigen Biobrennstoffen sowie die 
physische Produktion von Wärme, Kälte und Elektrizität aus 
Biomasse-Brennstoffen aufgenommen wurde.  
 
Die durch die Verwendung von Biokraftstoffen, im 
Verkehrssektor verbrauchtem Biogas, flüssigen 
Biobrennstoffen und Biomasse-Brennstoffen in Wärme, Kälte 
und Elektrizität produzierenden Anlagen erzielte 
Treibhausgaseinsparungen wird im Einklang mit Artikel 31 
Absatz 1 berechnet. 

Januar 2021 in Betrieb genommen wurden, mindestens 80 
% nachdem 15 Jahren in Betrieb waren, frühestens ab dem 
1. Januar 2026 und spätestens ab dem 31. Dezember 
2029; 
 
 
 
 
h) bei der Elektrizitäts-, Wärme- und Kälteerzeugung in 
Anlagen mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von 10 
MW oder weniger, die gasförmige Biomasse-Brennstoffe 
nutzen und vor dem 1. Januar 2021 in Betrieb genommen 
wurden, mindestens 80 % nachdem sie 15 Jahre in Betrieb 
waren und frühestens ab dem 1. Januar 2026. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es gilt, dass eine Anlage dann in Betrieb ist, wenn die 
physische Produktion von Biokraftstoffen, im Verkehrssektor 
verbrauchtem Biogas, und flüssigen Biobrennstoffen sowie die 
physische Produktion von Wärme, Kälte und Elektrizität aus 
Biomasse-Brennstoffen aufgenommen wurde.  
 
Die durch die Verwendung von Biokraftstoffen, im 
Verkehrssektor verbrauchtem Biogas, flüssigen 
Biobrennstoffen und Biomasse-Brennstoffen in Wärme, Kälte 
und Elektrizität produzierenden Anlagen erzielte 
Treibhausgaseinsparungen wird im Einklang mit Artikel 31 
Absatz 1 berechnet. 

• Inbetriebnahme vor 
1.1.2021  

• THGE 80 % ab 16. 
Betriebsjahr aber nicht 
früher als 1.1.2016 und 
nicht später als 31.12.2029 

 
gasförmige für Strom, 
Wärme/Kälte 

• Anlage <= 10 MW 

• Inbetriebnahme vor 
1.1.2021  

• THGE 80 % ab 16. 
Betriebsjahr aber nicht 
früher als 1.1.2016 

 
Es bleibt offen, was bei Anlagen 
mit genau 10 MW gilt… weil viele 
Abs. jeweils >= anordnen aber 
unterschiedliche Rechtsfolgen 
anordnen. 
 
 
Definition „Inbetriebnahme einer 
Anlage“ 
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(11) Für die Zwecke von Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a, 
b und c findet Elektrizität aus Biomasse-Brennstoffen nur 
Berücksichtigung, wenn sie eine oder mehrere der folgenden 
Anforderungen erfüllt: 
 

a) die Elektrizität wird in Anlagen mit einer 
Gesamtfeuerungswärmeleistung von unter 50 MW 
produziert; oder 
 
b) die Elektrizität wird in Anlagen mit einer 
Gesamtfeuerungswärmeleistung zwischen 50 und 100 MW 
mit hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplungstechnologie, 
oder in ausschließlich Elektrizität produzierenden 
Anlagen, die die im Durchführungs-
beschluss (EU) 2017/1442 der Kommission ( 25 ) 
definierten, mit den besten verfügbaren Techniken 
verbundenen Energieeffizienzwerte („BVT-assoziierten 
Energieeffizienzwerte“) erreichen, produziert; oder 
 
c) die Elektrizität wird in Anlagen mit einer 
Gesamtfeuerungswärmeleistung über 100 MW mit 
hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplungstechnologie, oder 
in ausschließlich Elektrizität produzierenden Anlagen, die 
einen elektrischen Nettowirkungsgrad von mindestens 
36 % erreichen, produziert; oder 
 
d) die Elektrizität wird durch Abscheidung und 
Speicherung von CO2 aus Biomasse produziert. 

Ausschließlich Elektrizität produzierende Anlagen werden für 
die Zwecke von Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a, b und c 
nur berücksichtigt, wenn sie als Hauptbrennstoff keine 
fossilen Brennstoffe verwenden und die Bewertung gemäß 
Artikel 14 der Richtlinie 2012/27/EU ergibt, dass es keine 

(11) Für die Zwecke von Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a, 
b und c findet Elektrizität aus Biomasse-Brennstoffen nur 
Berücksichtigung, wenn sie eine oder mehrere der folgenden 
Anforderungen erfüllt: 
 

a) die Elektrizität wird in Anlagen mit einer 
Gesamtfeuerungswärmeleistung von unter 50 MW 
produziert; oder 
 
b) die Elektrizität wird in Anlagen mit einer 
Gesamtfeuerungswärmeleistung zwischen 50 und 100 MW 
mit hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplungstechnologie, 
oder in ausschließlich Elektrizität produzierenden 
Anlagen, die die im Durchführungs-
beschluss (EU) 2017/1442 der Kommission ( 25 ) 
definierten, mit den besten verfügbaren Techniken 
verbundenen Energieeffizienzwerte („BVT-assoziierten 
Energieeffizienzwerte“) erreichen, produziert; oder 
 
c) die Elektrizität wird in Anlagen mit einer 
Gesamtfeuerungswärmeleistung über 100 MW mit 
hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplungstechnologie, oder 
in ausschließlich Elektrizität produzierenden Anlagen, die 
einen elektrischen Nettowirkungsgrad von mindestens 
36 % erreichen, produziert; oder 
 
d) die Elektrizität wird durch Abscheidung und 
Speicherung von CO2 aus Biomasse produziert. 

Ausschließlich Elektrizität produzierende Anlagen werden für 
die Zwecke von Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a, b und c 
nur berücksichtigt, wenn sie als Hauptbrennstoff keine 
fossilen Brennstoffe verwenden und die Bewertung gemäß 
Artikel 14 der Richtlinie 2012/27/EU ergibt, dass es keine 

 
Unverändert 
 
„Strom aus Biomasse-
Brennstoffen“ nur ok bei  

• < 50 MW 

• KWK zwischen 50 u 100 MW 

• > 100 MW KWK oder 
Wirkungsgrad von min 36 % 

• CCS 
 
siehe UAbs 3 für die lit a) und b): 
Abs 11 gilt nur für Anlagen mit 
Inbetriebnahme oder Umstellung 
auf Biomasse ab 25.12.2021 
 
 
 
 
siehe UAbs 3 für die lit c): Abs 11 
hindert keine bis 25.12.2021 
genehmigten Förderungen für 
diese Anlagen > 100 MW 
 
 
 
 
 
ausschließliche Stromerzeuger  
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02018L2001-20240606&qid=1718112480631#E0025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02018L2001-20240606&qid=1718112480631#E0025
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kosteneffiziente Möglichkeit zur Nutzung hocheffizienter 
Kraft-Wärme-Kopplungstechnologie gibt. 

Für die Zwecke des Absatzes 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a 
und b dieses Artikels gilt dieser Absatz nur für Anlagen, die 
nach dem 25. Dezember 2021 den Betrieb aufnehmen oder 
auf die Nutzung von Biomasse-Brennstoffe umgestellt 
werden. Für die Zwecke des Absatzes 1 Unterabsatz 1 
Buchstabe c dieses Artikels lässt dieser Absatz bis zum 
25. Dezember 2021 genehmigte Förderungen aus 
Förderregelungen nach Artikel 4 unberührt. 

Bei Anlagen mit einer geringeren Feuerungswärmeleistung 
können die Mitgliedstaaten höhere als die in Unterabsatz 1 
genannten Energieeffizienzanforderungen zur Anwendung 
bringen. 

Der erste Unterabsatz gilt nicht für Elektrizität aus Anlagen, 
die Gegenstand einer besonderen Mitteilung eines 
Mitgliedstaats an die Kommission aufgrund des 
ordnungsgemäß begründeten Vorliegens einer Gefahr für die 
Stromversorgungssicherheit sind. Bei der Bewertung der 
Mitteilung fasst die Kommission einen Beschluss unter 
Berücksichtigung der darin enthaltenen Elemente. 
 

kosteneffiziente Möglichkeit zur Nutzung hocheffizienter 
Kraft-Wärme-Kopplungstechnologie gibt. 

Für die Zwecke des Absatzes 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a 
und b dieses Artikels gilt dieser Absatz nur für Anlagen, die 
nach dem 25. Dezember 2021 den Betrieb aufnehmen oder 
auf die Nutzung von Biomasse-Brennstoffe umgestellt 
werden. Für die Zwecke des Absatzes 1 Unterabsatz 1 
Buchstabe c dieses Artikels lässt dieser Absatz bis zum 
25. Dezember 2021 genehmigte Förderungen aus 
Förderregelungen nach Artikel 4 unberührt. 

Bei Anlagen mit einer geringeren Feuerungswärmeleistung 
können die Mitgliedstaaten höhere als die in Unterabsatz 1 
genannten Energieeffizienzanforderungen zur Anwendung 
bringen. 

Der erste Unterabsatz gilt nicht für Elektrizität aus Anlagen, 
die Gegenstand einer besonderen Mitteilung eines 
Mitgliedstaats an die Kommission aufgrund des 
ordnungsgemäß begründeten Vorliegens einer Gefahr für die 
Stromversorgungssicherheit sind. Bei der Bewertung der 
Mitteilung fasst die Kommission einen Beschluss unter 
Berücksichtigung der darin enthaltenen Elemente. 
 

 
 
Inbetriebnahme oder Umstellung 
auf Biomasse ab 25.12.2021 
 
 
 
 
 
 
Strengere Anforderungen der MS 
erlaubt 
  

(12) Für die Zwecke von Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a, 
b und c dieses Artikels, und unbeschadet von Artikel 25 und 
26, dürfen die Mitgliedstaaten Biokraftstoffe und flüssige 
Biobrennstoffe, die in Übereinstimmung mit diesem Artikel 
gewonnen werden, nicht wegen anderer 
Nachhaltigkeitserwägungen außer Acht lassen. Dieser Absatz 
lässt die öffentliche Förderung im Rahmen von 
Förderregelungen, die vor dem 24. Dezember 2018 genehmigt 
werden, unberührt. 
 

(12) Für die Zwecke von Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a, 
b und c dieses Artikels, und unbeschadet von Artikel 25 und 
26, dürfen die Mitgliedstaaten Biokraftstoffe und flüssige 
Biobrennstoffe, die in Übereinstimmung mit diesem Artikel 
gewonnen werden, nicht wegen anderer 
Nachhaltigkeitserwägungen außer Acht lassen. Dieser Absatz 
lässt die öffentliche Förderung im Rahmen von 
Förderregelungen, die vor dem 24. Dezember 2018 genehmigt 
werden, unberührt. 
 

 
unverändert 
 
„Harmonisierung für Biokraftstoffe 
und flüssige Biobrennstoffe“ 

(13) Für die Zwecke von Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c 
dieses Artikels können die Mitgliedstaaten für begrenzte Zeit 

(13) Für die Zwecke von Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c 
dieses Artikels können die Mitgliedstaaten für begrenzte Zeit 

 
unverändert 
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von den Kriterien gemäß Absatz 2 bis 7 und 10 und 11 dieses 
Artikels abweichen, und andere Kriterien festlegen für 
 

a) Anlagen, die sich in einer der in Artikel 349 AEUV 
aufgeführten Regionen in äußerster Randlage befinden, 
soweit diese Anlagen Elektrizität oder Wärme oder Kälte 
aus Biomasse-Brennstoffen produzieren, und  

 
 

b) in den Anlagen gemäß Buchstabe a dieses 
Unterabsatzes eingesetzte Biomasse-Brennstoffe, 
ungeachtet des Ursprungsortes dieser Biomasse, sofern 
diese anderen Kriterien durch ihren Zweck, nämlich der 
nahtlosen Einführung der Kriterien gemäß Absatz 2 bis 7 
und 10 und 11 dieses Artikels in der betreffenden Region 
in äußerster Randlage, objektiv gerechtfertigt sind und 
somit Anreize für den Übergang von fossilen Brennstoffen 
zu nachhaltigen Biomasse-Brennstoffen bieten.  

 
 
 
 
 
Die in diesem Absatz genannten anderen Kriterien sind 
Gegenstand einer gesonderten Mitteilung des jeweiligen 
Mitgliedstaats an die Kommission. 

von den Kriterien gemäß Absatz 2 bis 7 und 10 und 11 dieses 
Artikels abweichen, und andere Kriterien festlegen für 

 
a) Anlagen, die sich in einem der in Artikel 349 AEUV 
aufgeführten Gebiete in äußerster Randlage befinden, 
soweit diese Anlagen Elektrizität oder Wärme oder Kälte 
aus Biomasse-Brennstoffen und flüssige Biobrennstoffe 
oder Biokraftstoffe produzieren, und 
 
b) in den Anlagen gemäß Buchstabe a dieses 
Unterabsatzes eingesetzte Biomasse-Brennstoffe und 
flüssige Biobrennstoffe sowie in diesen Anlagen 
produzierte Biokraftstoffe, ungeachtet des 
Ursprungsortes dieser Biomasse, sofern diese anderen 
Kriterien durch ihren Zweck, nämlich des Zugangs zu 
sicherer Energie und der nahtlosen Einführung der 
Kriterien gemäß Absatz 2 bis 7 und 10 und 11 dieses 
Artikels in dem betreffenden Gebiet in äußerster 
Randlage, objektiv gerechtfertigt sind und somit Anreize 
für den Übergang von fossilen Brennstoffen zu 
nachhaltigen Biokraftstoffen, flüssigen Biobrennstoffen 
und Biomasse-Brennstoffen bieten. 
 

Die in diesem Absatz genannten anderen Kriterien sind 
Gegenstand einer gesonderten Mitteilung des jeweiligen 
Mitgliedstaats an die Kommission. 
 

 
 
 
eher nicht relevant, weil keine 
Anlagen in „äußerster Randlage“ in 
Österreich 

(14) Für die Zwecke von Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a, 
b und c können die Mitgliedstaaten weitere 
Nachhaltigkeitskriterien für Biomasse-Brennstoffe einführen. 
 
Bis zum 31. Dezember 2026 bewertet die Kommission die 
Folgen, die solche zusätzlichen Kriterien für den Binnenmarkt 
haben können, wobei sie gegebenenfalls auch Vorschläge 
unterbreitet, um ihre Harmonisierung sicherzustellen. 
 

(14) Für die Zwecke von Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a, 
b und c können die Mitgliedstaaten weitere 
Nachhaltigkeitskriterien für Biomasse-Brennstoffe einführen. 
 
Bis zum 31. Dezember 2026 bewertet die Kommission die 
Folgen, die solche zusätzlichen Kriterien für den Binnenmarkt 
haben können, wobei sie gegebenenfalls auch Vorschläge 
unterbreitet, um ihre Harmonisierung sicherzustellen. 
 

 
Unverändert 
 
MS können weitere 
Nachhaltigkeitskriterien einführen 
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(15) Bis zum 31. Dezember 2030 kann auch Energie aus 
Biokraftstoffen, flüssigen Biobrennstoffen und Brennstoffen 
aus Biomasse für die in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a, 
b und c des vorliegenden Artikels genannten Zwecke 
berücksichtigt werden, wenn 
 

a) die Unterstützung vor dem 20. November 2023 gemäß 
den Kriterien für Nachhaltigkeit und Treibhausgas-
emissionseinsparungen gemäß Artikel 29 in der am 
29. September 2020 geltenden Fassung gewährt wurde, und 
 
b)  die Unterstützung in Form einer langfristigen 
Unterstützung gewährt wurde, für die zu Beginn des 
Förderzeitraums ein fester Betrag festgelegt wurde und 
sofern ein Korrekturmechanismus vorhanden ist, um 
sicherzustellen, dass keine Überkompensation vorliegt. 

Immunisierung von bis zum 
19.11.2023 gemäß RED II 
gewährten Förderungen mit 
bestimmten Eigenschaften 
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Artikel 29a 
 

 
Kriterien für Treibhausgasemissionseinsparungen durch erneuerbare Brennstoffe nicht biogenen 
Ursprungs und wiederverwertete kohlenstoffhaltige Kraftstoffe 

 
Gänzlich neue Bestimmung für  
„RFNBOs“ u. „Wiederverwertete“ 

 (1) Energie aus erneuerbaren Brennstoffen nicht biogenen Ursprungs wird auf die Anteile der Energie aus 
erneuerbaren Quellen der Mitgliedstaaten und die Zielvorgaben gemäß Artikel 3 Absatz 1, Artikel 15a Absatz 1, 
Artikel 22a Absatz 1 Artikel 23 Absatz 1, Artikel 24 Absatz 4 und Artikel 25 Absatz 1 nur dann angerechnet, wenn 
die mit der Nutzung dieser Brennstoffe erzielten Treibhausgasemissionseinsparungen mindestens 70 % betragen. 
 
(2) Energie aus wiederverwerteten kohlenstoffhaltigen Kraftstoffen kann auf die Zielvorgabe gemäß Artikel 25 
Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a nur dann angerechnet werden, wenn die mit der Nutzung dieser Kraftstoffe 
erzielten Treibhausgasemissionseinsparungen mindestens 70 % betragen. 
 
(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, im Einklang mit Artikel 35 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um 
diese Richtlinie durch Festlegung der Methode für die Bewertung der durch erneuerbare Brennstoffe nicht biogenen 
Ursprungs und wiederverwertete kohlenstoffhaltige Kraftstoffe erzielten Treibhausgasemissionseinsparungen zu 
ergänzen. Mit der Methode muss sichergestellt werden, dass vermiedene Emissionen aus fossilen Quellen nicht 
gutgeschrieben werden, wenn bereits im Rahmen anderer Rechtsvorschriften eine Gutschrift für die Abscheidung 
des CO2 erteilt wurde. In der Methode müssen die Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen abgedeckt und indirekte 
Emissionen berücksichtigt werden, die sich aus der Änderung der Nutzung von Einsatzstoffen mit unelastischem 
Angebot wie Abfällen ergeben, die für die Herstellung wiederverwerteter kohlenstoffhaltiger Kraftstoffe 
verwendet werden. 
 

„RFNBOs“: THGE min 70 % 
 
 
 
 
„wiederverwertete kohlenstoff-
haltige Kraftstoffe“: THGE min 70 
% 
 
Delegierte Rechtsakte: Methode 
für THGE RFNBOs. ua. 
Abscheidung; Lebenszyklus; 
Abfallnutzung  
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Artikel 30 
 

Überprüfung der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien und der Kriterien für Treibhausgaseinsparungen 
 

 
(1) Werden Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe und 
BiomasseBrennstoffe, oder andere Brennstoffe, die auf den 
Zähler gemäß Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe b angerechnet 
werden können, für die in den Artikeln 23 und 25 sowie in 
Artikel 29 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a, b und c 
genannten Zwecke berücksichtigt, verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Wirtschaftsteilnehmer nachzuweisen, 
dass die in Artikel 29 Absatz 2 bis 7 und 10 festgelegten 
Nachhaltigkeitskriterien und Kriterien für 
Treibhausgaseinsparungen erfüllt sind. Zu diesen Zwecken 
verpflichten sie die Wirtschaftsteilnehmer zur Verwendung 
eines Massenbilanzsystems, das 
 
 
 
 
 

a) es erlaubt, Lieferungen von Rohstoffen oder 
Brennstoffen mit unterschiedlichen 
Nachhaltigkeitseigenschaften und Eigenschaften in Bezug 
auf Treibhausgaseinsparungen zu mischen, z. B. in einem 
Container, einer Verarbeitungs- oder Logistikeinrichtung 
oder einer Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur 
bzw. -stätte, 
 
b) es erlaubt, Lieferungen von Rohstoffen mit 
unterschiedlichem Energiegehalt zur weiteren 

 
(1)   Sollen erneuerbare Brennstoffe und wiederverwertete 
kohlenstoffhaltige Kraftstoffe auf die Zielvorgaben aus 
Artikel 3 Absatz 1, Artikel 15a Absatz 1, Artikel 22a Absatz 1, 
Artikel 23 Absatz 1, Artikel 24 Absatz 4 und Artikel 25 
Absatz 1 angerechnet werden, verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Wirtschaftsteilnehmer dazu, im Wege 
von verbindlichen, unabhängigen und transparenten Audits 
im Einklang mit dem gemäß Absatz 8 erlassenen 
Durchführungsrechtsakt nachzuweisen, dass die Kriterien für 
die Nachhaltigkeit und die Treibhausgasemissions-
einsparungen gemäß Artikel 29 Absätze 2 bis 7 und Absatz 10 
sowie gemäß Artikel 29a Absätze 1 und 2 bei erneuerbaren 
Brennstoffen und wiederverwerteten kohlenstoffhaltigen 
Kraftstoffen eingehalten wurden. Zu diesem Zweck 
verpflichten sie die Wirtschaftsteilnehmer zur Verwendung 
eines Massenbilanzsystems, das 
 

a) es erlaubt, Lieferungen von Rohstoffen oder 
Brennstoffen mit unterschiedlichen 
Nachhaltigkeitseigenschaften und Eigenschaften in Bezug 
auf Treibhausgaseinsparungen zu mischen, z. B. in einem 
Container, einer Verarbeitungs- oder Logistikeinrichtung 
oder einer Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur 
bzw. -stätte, 
 
b) es erlaubt, Lieferungen von Rohstoffen mit 
unterschiedlichem Energiegehalt zur weiteren 

 
 
Die Wirtschaftsteilnehmer sind zu 
verpflichten, die Einhaltung der 
Nachhaltigkeit und THGE 
nachzuweisen…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Massenbilanzsystem 
 
 
Mischung von 
Rohstoffen/Brennstoffen mit 
unterschiedlichen NH oder THG 
Eigenschaften 

➔ Mit Zuordnung gemäß c) 
 
 
 
Mischung von Rohstoffen mit 
unterschiedlichem Energiegehalt 
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Verarbeitung zu mischen, sofern der Umfang der 
Lieferungen nach ihrem Energiegehalt angepasst wird, 
 
c) vorschreibt, dass dem Gemisch weiterhin Angaben über 
die Nachhaltigkeitseigenschaften sowie Eigenschaften in 
Bezug auf Treibhausgaseinsparungen und den jeweiligen 
Umfang der unter Buchstabe a genannten Lieferungen 
zugeordnet sind, und 

 
d) vorsieht, dass die Summe sämtlicher Lieferungen, die 
dem Gemisch entnommen werden, dieselben 
Nachhaltigkeitseigenschaften in denselben Mengen hat 
wie die Summe sämtlicher Lieferungen, die dem Gemisch 
zugefügt werden, und dass diese Bilanz innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums erreicht wird. 

 
Durch das Massenbilanzsystem soll zudem sichergestellt 
werden, dass jede Lieferung nur einmal gemäß Artikel 7 
Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a, b oder c für die 
Berechnung des Bruttoendverbrauchs von Energie aus 
erneuerbaren Quellen berücksichtigt wird und dass 
Informationen dazu angegeben werden, ob für die 
Produktion der betreffenden Lieferung eine Förderung 
gewährt wurde und wenn ja, um welche Art von 
Förderregelung es sich handelte. 

Verarbeitung zu mischen, sofern der Umfang der 
Lieferungen nach ihrem Energiegehalt angepasst wird, 
 
c) vorschreibt, dass dem Gemisch weiterhin Angaben über 
die Nachhaltigkeitseigenschaften sowie Eigenschaften in 
Bezug auf Treibhausgaseinsparungen und den jeweiligen 
Umfang der unter Buchstabe a genannten Lieferungen 
zugeordnet sind, und 

 
d) vorsieht, dass die Summe sämtlicher Lieferungen, die 
dem Gemisch entnommen werden, dieselben 
Nachhaltigkeitseigenschaften in denselben Mengen hat 
wie die Summe sämtlicher Lieferungen, die dem Gemisch 
zugefügt werden, und dass diese Bilanz innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums erreicht wird. 

 
Durch das Massenbilanzsystem soll zudem sichergestellt 
werden, dass jede Lieferung nur einmal gemäß Artikel 7 
Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a, b oder c für die 
Berechnung des Bruttoendverbrauchs von Energie aus 
erneuerbaren Quellen berücksichtigt wird und dass 
Informationen dazu angegeben werden, ob für die 
Produktion der betreffenden Lieferung eine Förderung 
gewährt wurde und wenn ja, um welche Art von 
Förderregelung es sich handelte. 
 

zur weiteren Verarbeitung, 
gewichtet nach Energieinhalt 
 
Zuordnung der NH und THG 
Eigenschaften auf die Mischung 
gemäß a) 
 
 
 
Entnahme muss dieselben NH-
Kriterien haben, wie die Summe 
der Inputs 
 
 
 
 
Keine Doppelzählung; 
Fördergewährung. 

(2) Bei Verarbeitung einer Lieferung werden die Angaben 
hinsichtlich der Eigenschaften der Lieferung in Bezug auf die 
Nachhaltigkeit und Treibhausgaseinsparungen angepasst und 
im Einklang mit folgenden Vorschriften dem Output 
zugeordnet:  
 

a) Sollte die Verarbeitung der Rohstofflieferung nur einen 
Output hervorbringen, der zur Produktion von 
Biokraftstoffen, flüssigen Biobrennstoffen, Biomasse-
Brennstoffen, flüssigen und gasförmigen erneuerbaren 

(2)   Bei Verarbeitung einer Lieferung werden die Angaben 
hinsichtlich der Eigenschaften der Lieferung in Bezug auf die 
Nachhaltigkeit und Treibhausgaseinsparungen angepasst und 
im Einklang mit folgenden Vorschriften dem Output 
zugeordnet: 
 

a) Sollte die Verarbeitung der Rohstofflieferung nur einen 
Output hervorbringen, der zur Produktion von 
Biokraftstoffen, flüssigen Biobrennstoffen, Biomasse-
Brennstoffen, erneuerbaren Kraftstoffen nicht biogenen 

Zuordnung des Outputs zum Input… 
 
 
 
 
 
Wenn nur ein Output, dann 
Umrechnungsfaktor (Output-Masse 
/ Input Masse). 
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Kraftstoffen für den Verkehr nicht biogenen Ursprungs 
oder wiederverwerteten kohlenstoffhaltigen Kraftstoffen 
dienen soll, werden der Umfang der Lieferung und die 
entsprechenden Werte der Eigenschaften in Bezug auf 
die Nachhaltigkeit und Treibhausgaseinspar ungen durch 
Anwendung eines Umrechnungsfaktors angepasst, der das 
Verhältnis zwischen der Masse des Outputs, die dieser 
Produktion dienen soll, und der Rohstoffmasse zu Beginn 
des Verfahrens ausdrückt;  
 
b) sollte die Verarbeitung der Rohstofflieferung mehrere 
Outputs hervorbringen, die zur Produktion von 
Biokraftstoffen, flüssigen Biobrennstoffen, Biomasse-
Brennstoffen, flüssigen und gasförmigen erneuerbaren 
Kraftstoffen für den Verkehr nicht biogenen Ursprungs 
oder wiederverwerteten kohlenstoffhaltigen Kraftstoffen 
dienen sollen, ist für jeden Output ein gesonderter 
Umrechnungsfaktor anzuwenden und eine gesonderte 
Massenbilanz zugrunde zu legen. 

 

Ursprungs oder wiederverwerteten kohlenstoffhaltigen 
Kraftstoffen dienen soll, werden der Umfang der 
Lieferung und die entsprechenden Werte der 
Eigenschaften in Bezug auf die Nachhaltigkeit und 
Treibhausgaseinsparungen durch Anwendung eines 
Umrechnungsfaktors angepasst, der das Verhältnis 
zwischen der Masse des Outputs, die dieser Produktion 
dienen soll, und der Rohstoffmasse zu Beginn des 
Verfahrens ausdrückt; 
 
b) sollte die Verarbeitung der Rohstofflieferung mehrere 
Outputs hervorbringen, die zur Produktion von 
Biokraftstoffen, flüssigen Biobrennstoffen, Biomasse-
Brennstoffen, erneuerbaren Kraftstoffen nicht biogenen 
Ursprungs oder wiederverwerteten kohlenstoffhaltigen 
Kraftstoffen dienen sollen, ist für jeden Output ein 
gesonderter Umrechnungsfaktor anzuwenden und eine 
gesonderte Massenbilanz zugrunde zu legen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mehrere Outputs, dann mehrere 
Umrechnungsfaktor 
 

(3) Die Mitgliedstaaten treffen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die Wirtschaftsteilnehmer hinsichtlich 
der Einhaltung der in Artikel 25 Absatz 2 festgelegten und 
durch jenen Artikel angenommenen Mindestschwellenwerte 
für Treibhausgaseinsparungen sowie der in Artikel 29 Absatz 
2 bis 7 und 10 festgelegten Nachhaltigkeitskriterien und 
Kriterien für Treibhausgaseinsparungen verlässliche 
Informationen vorlegen und dass die Wirtschaftsteilnehmer 
dem jeweiligen Mitgliedstaat auf Anfrage die Daten zur 
Verfügung zu stellen, die zur Zusammenstellung der 
Informationen verwendet wurden. Die Mitgliedstaaten 
verpflichten die Wirtschaftsteilnehmer, für ein 
angemessenes unabhängiges Audit der von ihnen vorgelegten 
Informationen zu sorgen und nachzuweisen, dass ein solches 
Audit erfolgt ist. Hinsichtlich der Einhaltung von Artikel 29 
Absatz 6 Buchstabe a und Absatz 7 Buchstabe a kann bis zum 

(3) Die Mitgliedstaaten treffen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die Wirtschaftsteilnehmer zuverlässige 
Informationen zur Einhaltung der Kriterien für die 
Nachhaltigkeit und die Treibhausgasemissionseinsparungen 
gemäß Artikel 29 Absätze 2 bis 7 und Absatz 10 sowie gemäß 
Artikel 29a Absätze 1 und 2 vorlegen und dass sie dem 
betreffenden Mitgliedstaat auf Anfrage die bei der 
Gewinnung dieser Informationen genutzten Daten zur 
Verfügung stellen. Die Mitgliedstaaten verpflichten die 
Wirtschaftsteilnehmer, für ein angemessenes unabhängiges 
Audit der von ihnen vorgelegten Informationen zu sorgen und 
nachzuweisen, dass ein solches Audit erfolgt ist. Hinsichtlich 
der Einhaltung von Artikel 29 Absatz 3 Buchstaben a, b, d 
und e, Artikel 29 Absatz 4 Buchstabe a, Artikel 29 Absatz 5, 
Artikel 29 Absatz 6 Buchstabe a und Artikel 29 Absatz 7 
Buchstabe a kann bis zum Ersterfassungspunkt der 

Wirtschatsteilnehmer müssen 
Informationen zur NH und THGE 
vorlegen und dem Staat Daten zur 
Verfügung stellen.  
 
 
 
 
 
Wirtschaftsteilnehmer müssen für 
Audit sorgen.  
 
Erst- oder Zweitparteien—Audit für 
forstwirtschaftliche Biomasse bis 
zum Ersterfassungszeitpunkt für 
bestimmte NH-Kriterien. 
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Ersterfassungspunkt der forstwirtschaftlichen Biomasse das 
Erst- oder Zweitparteien-Audit verwendet werden. Das Audit 
erstreckt sich auf die Frage, ob die von den 
Wirtschaftsteilnehmern verwendeten Systeme genau, 
verlässlich und betrugssicher sind, wobei durch die 
Überprüfung auch sichergestellt wird, dass Materialien nicht 
absichtlich so verändert oder entsorgt werden, dass die 
Lieferung ganz oder teilweise zu Abfall oder Reststoffen 
werden könnte. Ferner werden die Häufigkeit und die 
Methode der Probenahme sowie die Zuverlässigkeit der 
Daten bewertet.  
 
Die Verpflichtungen nach diesem Absatz gelten sowohl für in 
der Union produzierte als auch für importierte 
Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe, Biomasse-
Brennstoffe, flüssige und gasförmige erneuerbare Kraftstoffe 
für den Verkehr nicht biogenen Ursprungs oder 
wiederverwertete kohlenstoffhaltige Kraftstoffe. Angaben 
zur geografischen Herkunft der Biokraftstoffe, flüssigen 
Biobrennstoffe und Biomasse-Brennstoffe der einzelnen 
Kraftstoffanbieter und zur Art der für sie verwendeten 
Rohstoffe werden Verbrauchern auf den Webseiten der 
Betreiber, der Versorger oder der jeweils zuständigen 
Behörden bereitgestellt und jährlich aktualisiert. 
 
Die Mitgliedstaaten übermitteln die Angaben nach 
Unterabsatz 1 in aggregierter Form der Kommission. Diese 
veröffentlicht sie unter Wahrung der Vertraulichkeit 
wirtschaftlich sensibler Informationen in zusammengefasster 
Form auf der in Artikel 28 der Verordnung (EU) 2018/1999 
genannten Plattform für die elektronische Berichterstattung. 
 

forstwirtschaftlichen Biomasse das Erst- oder Zweitparteien-
Audit verwendet werden. Das Audit erstreckt sich auf die 
Frage, ob die von den Wirtschaftsteilnehmern verwendeten 
Systeme genau, verlässlich und vor Betrug geschützt sind, 
wobei durch die Überprüfung auch sichergestellt wird, dass 
Materialien nicht absichtlich so verändert oder entsorgt 
werden, dass die Lieferung ganz oder teilweise zu Abfall 
oder Reststoffen werden könnte. Ferner bewertet das Audit 
auch die Häufigkeit und die Methode der Probenahme sowie 
die Zuverlässigkeit der Daten bewertet. 
 
 
Die Verpflichtungen nach diesem Absatz gelten sowohl für in 
der Union produzierte als auch für in die Union importierte 
erneuerbare Brennstoffe und wiederverwertete 
kohlenstoffhaltige Kraftstoffe. Angaben zur geografischen 
Herkunft der Biokraftstoffe, flüssigen Biobrennstoffe und 
Biomasse-Brennstoffe der einzelnen Kraft- und 
Brennstoffanbieter und zur Art der für sie verwendeten 
Rohstoffe werden Verbrauchern in aktualisierter, leicht 
zugänglicher und benutzerfreundlicher Form auf den 
Websites der Betreiber, der Anbieter oder der jeweils 
zuständigen Behörden bereitgestellt und jährlich 
aktualisiert. 
 
Die Mitgliedstaaten übermitteln die Angaben nach 
Unterabsatz 1 in aggregierter Form der Kommission. Diese 
veröffentlicht sie unter Wahrung der Vertraulichkeit 
wirtschaftlich sensibler Informationen in zusammengefasster 
Form auf der in Artikel 28 der Verordnung (EU) 2018/1999 
genannten Plattform für die elektronische Berichterstattung. 

 
 
Anforderungen an Audit;  
 
Keine Absichtliche Änderung oder 
Entsorgung, dass Input zu Abfall 
oder Reststoffen wird.   
 
 
 
 
Für Importe und nationale 
Produktion.  
 
 
Herkunftstangaben notwendig (von 
Wirtschaftsteilnehmern und von 
Behörden).  
 
 
 
 
 
 
Datenübermittlung an EU-KOM 
durch Mitgliedstaat.  

(4) Die Kommission kann beschließen, dass freiwillige 
nationale oder internationale Systeme, in denen Standards 
für die Produktion von Biokraftstoffen, flüssigen 
Biobrennstoffen oder Biomasse-Brennstoffen, oder anderen 

(4)   Die Kommission kann beschließen, dass freiwillige 
nationale oder internationale Systeme, in denen Standards 
für die Produktion von erneuerbaren Brennstoffen und 
wiederverwerteten kohlenstoffhaltigen Kraftstoffen 

Freiwillige Systeme: 
(nationale Systeme → Abs 6); 
Anerkennung → Abs 7; 
für Daten (siehe oben Abs 3); 
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Brennstoffen, die auf den Zähler gemäß Artikel 27 Absatz 1 
Buchstabe b angerechnet werden können, vorgegeben 
werden, genaue Daten zu den Treibhausgaseinsparungen für 
die Zwecke von Artikel 25 Absatz 2 und Artikel 29 Absatz 10 
enthalten und als Nachweis dafür herangezogen werden 
dürfen, dass die Bestimmungen von Artikel 27 Absatz 3 und 
Artikel 28 Absatz 2 und 4 eingehalten werden, und/oder als 
Nachweis dafür herangezogen werden dürfen, dass 
Lieferungen von Biokraftstoff, flüssigem Brennstoff oder 
Biomasse-Brenntoffen den in Artikel 29 Absatz 2 bis 7 
aufgeführten Nachhaltigkeitskriterien genügen. Für den 
Nachweis, dass den in Artikel 29 Absatz 6 und 7 festgelegten 
Anforderungen entsprochen wird, können die Betreiber 
beschließen, die erforderlichen Belege direkt auf Ebene des 
Gewinnungsgebiets vorzulegen. Die Kommission kann auch 
Flächen zum Schutz von seltenen, bedrohten oder 
gefährdeten Ökosystemen oder Arten, die in internationalen 
Übereinkünften anerkannt werden oder in den 
Verzeichnissen zwischenstaatlicher Organisationen oder der 
Internationalen Union für die Erhaltung der Natur aufgeführt 
sind, für die Zwecke von Artikel 29 Absatz 3 Unterabsatz 1 
Buchstabe c Ziffer ii anerkennen. 
 
Die Kommission kann beschließen, dass diese Systeme 
präzise Angaben über Maßnahmen enthalten, die zum Schutz 
von Boden, Wasser und Luft, zur Sanierung von degradierten 
Flächen und zur Vermeidung eines übermäßigen 
Wasserverbrauchs in Gebieten mit Wasserknappheit und zur 
Zertifizierung von Biokraftstoffen, flüssigen Biobrennstoffen 
und Biomasse-Brennstoffen, bei denen ein geringes Risiko 
indirekter Landnutzungsänderungen besteht, getroffen 
wurden. 
 

vorgegeben werden, genaue Daten zu den 
Treibhausgasemissionseinsparungen für die Zwecke von 
Artikel 29 Absatz 10 und Artikel 29a Absätze 1 und 2 
enthalten und als Nachweis dafür herangezogen werden 
dürfen, dass die Bestimmungen von Artikel 27 Absatz 6 und 
Artikel 31a Absatz 5 eingehalten werden, und/oder als 
Nachweis dafür herangezogen werden dürfen, dass 
Lieferungen von Biokraftstoff, flüssigem Brennstoff oder 
Biomasse-Brennstoffen den in Artikel 29 Absatz 2 bis 7 
aufgeführten Nachhaltigkeitskriterien genügen. Für den 
Nachweis, dass den in Artikel 29 Absätze 6 und 7 
festgelegten Anforderungen entsprochen wird, können die 
Betreiber die erforderlichen Belege direkt auf Ebene des 
Gewinnungsgebiets vorlegen. Die Kommission kann Flächen 
zum Schutz von seltenen, bedrohten oder gefährdeten 
Ökosystemen oder Arten, die in internationalen 
Übereinkommen anerkannt werden oder in den 
Verzeichnissen zwischenstaatlicher Organisationen oder der 
Internationalen Union für die Erhaltung der Natur aufgeführt 
sind, für die Zwecke des Artikels 29 Absatz 3 Unterabsatz 1 
Buchstabe c Ziffer ii anerkennen. 
 
 
Die Kommission kann beschließen, dass diese Systeme 
präzise Angaben über Maßnahmen enthalten, die zum Schutz 
von Boden, Wasser und Luft, zur Sanierung von degradierten 
Flächen und zur Vermeidung eines übermäßigen 
Wasserverbrauchs in Gebieten mit Wasserknappheit und zur 
Zertifizierung von Biokraftstoffen, flüssigen Biobrennstoffen 
und Biomasse-Brennstoffen, bei denen ein geringes Risiko 
indirekter Landnutzungsänderungen besteht, getroffen 
wurden. 

 
THGE (Biomasse und RFNBO); 
 
 
Additionalität für Strom für 
RFNBOs und 
Eingaben in die UDB 
 
NHN 
 
Gewinnungsgebiete für bestimmte 
NH-Kriterien 
 
 
Übereinkommen für Ökosysteme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere mögliche Inhalte der 
Systeme 

(5)   Die Kommission fasst Beschlüsse nach Absatz 4 in Form 
von Durchführungsrechtsakten. Diese werden in Einklang mit 

(5)   Die Kommission fasst Beschlüsse nach Absatz 4 in Form 
von Durchführungsrechtsakten. Diese werden in Einklang mit 

DFRA zur Anerkennung der Systeme 
5 Jahre gültig.  
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dem Prüfverfahren nach Artikel 34 Absatz 3 erlassen. Solche 
Beschlüsse sind nicht länger als fünf Jahre gültig. 
Die Kommission verlangt, dass freiwillige Systeme, die 
Gegenstand eines Beschlusses nach Absatz 4 sind, bis zum 
30. April jedes Jahres einen Bericht an die Kommission 
vorlegen, worin alle in Anhang XI der Verordnung (EU) 
2018/1999 angeführten Punkte behandelt werden. Der 
Bericht bezieht sich auf das vorangegangene Kalenderjahr. 
Diese Pflicht zur Berichterstattung gilt nur für freiwillige 
Systeme, die seit mindestens 12 Monaten in Betrieb sind. 
Die Kommission stellt die von freiwilligen Systemen 
vorgelegten Berichte, in aggregierter Form, oder, 
gegebenenfalls, in voller Länge, auf der in Artikel 28 der 
Verordnung (EU) 2018/1999 genannten Plattform für die 
elektronische Berichterstattung zur Verfügung. 
 

dem Prüfverfahren nach Artikel 34 Absatz 3 erlassen. Solche 
Beschlüsse sind nicht länger als fünf Jahre gültig. 
Die Kommission verlangt, dass freiwillige Systeme, die 
Gegenstand eines Beschlusses nach Absatz 4 sind, bis zum 
30. April jedes Jahres einen Bericht an die Kommission 
vorlegen, worin alle in Anhang XI der Verordnung (EU) 
2018/1999 angeführten Punkte behandelt werden. Der 
Bericht bezieht sich auf das vorangegangene Kalenderjahr. 
Diese Pflicht zur Berichterstattung gilt nur für freiwillige 
Systeme, die seit mindestens 12 Monaten in Betrieb sind. 
Die Kommission stellt die von freiwilligen Systemen 
vorgelegten Berichte, in aggregierter Form, oder, 
gegebenenfalls, in voller Länge, auf der in Artikel 28 der 
Verordnung (EU) 2018/1999 genannten Plattform für die 
elektronische Berichterstattung zur Verfügung. 
 

 
Bericht der Systeme an EU-KOM. 

(6) Die Mitgliedstaaten können nationale Systeme einführen, 
in deren Rahmen die Einhaltung der in Artikel 29 Absatz 2 bis 
7 und 10 festgelegten Kriterien für die Nachhaltigkeit und 
Treibhausgaseinsparungen und der in Artikel 25 Absatz 2 
festgelegten und durch jenen Artikel sowie gemäß Artikel 28 
Absatz 5 angenommenen, für flüssige und gasförmige 
erneuerbare Kraftstoffe für den Verkehr nicht biogenen 
Ursprungs und wiederverwertete kohlenstoffhaltige 
Kraftstoffe geltenden Mindestschwellenwerte für 
Treibhausgaseinsparungen entlang der gesamten 
Produktkette unter Beteiligung der zuständigen nationalen 
Behörden überprüft wird.  
 
 
 
 
Ein Mitgliedstaat kann sein nationales System der 
Kommission melden. Die Kommission muss der Bewertung 
eines derartigen Systems Vorrang einräumen, um die 
gegenseitige bilaterale und multilaterale Anerkennung von 

(6)   Die Mitgliedstaaten können nationale Systeme 
einführen, in deren Rahmen die Einhaltung der Kriterien für 
die Nachhaltigkeit und die 
Treibhausgasemissionseinsparungen gemäß Artikel 29 
Absätze 2 bis 7 und Absatz 10 sowie Artikel 29a Absätze 1 
und 2 im Einklang mit der gemäß Artikel 29a Absatz 3 
entwickelten Methode entlang der gesamten Produktkette 
unter Beteiligung der zuständigen Behörden überprüft wird. 
Anhand dieser Systeme kann auch die Genauigkeit und 
Vollständigkeit der von den Wirtschaftsteilnehmern in die 
Unionsdatenbank eingegebenen Daten überprüft werden, um 
die Einhaltung von Artikel 27 Absatz 6 nachzuweisen und um 
Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe und Biomasse-
Brennstoffen mit geringem Risiko indirekter 
Landnutzungsänderungen zu zertifizieren. 
 
Ein Mitgliedstaat kann der Kommission ein solches nationales 
System melden. Die Kommission räumt der Bewertung eines 
derartigen Systems Vorrang ein, um die gegenseitige 
bilaterale und multilaterale Anerkennung dieser Systeme zu 

Nationale Systeme 
(freiwillige Systeme → Abs 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DFRA der EU-KOM zu nationalen 
Systemen.  
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Systemen zur Überprüfung der Vereinbarkeit mit den 
Nachhaltigkeitskriterien und den Kriterien für 
Treibhausgaseinsparungen für Biokraftstoffe, flüssige 
Biobrennstoffe und Biomasse-Brennstoffe und mit den in 
Artikel 25 Absatz 2 festgelegten und durch jenen Artikel 
angenommenen Mindestschwellenwerte für 
Treibhausgaseinsparungen für andere Brennstoffe, die auf 
den Zähler gemäß Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe b 
angerechnet werden können, zu erleichtern. Die Kommission 
fasst Beschlüsse in Form von Durchführungsrechtsakten über 
die Vereinbarkeit eines solchen gemeldeten nationalen 
Systems mit den in dieser Richtlinie festgelegten 
Bedingungen. Diese Durchführungsrechtsakte werden in 
Einklang mit dem Prüfverfahren nach Artikel 34 Absatz 3 
erlassen.  
 
Ist der Beschluss positiv, so dürfen in Übereinstimmung mit 
diesem Artikel erstellte Systeme die gegenseitige 
Anerkennung der Systeme des jeweiligen Mitgliedstaats 
hinsichtlich der Überprüfung der Vereinbarkeit mit den 
Nachhaltigkeitskriterien und den Kriterien für 
Treibhausgaseinsparungen gemäß Artikel 29 Absatz 2 bis 7 
und 10 sowie der in Artikel 25 Absatz 2 festgelegten und 
durch jenen Artikel angenommenen Mindestschwellenwerte 
für Treibhausgaseinsparungen nicht verweigern. 

erleichtern. Die Kommission kann Beschlüsse in Form von 
Durchführungsrechtsakten über die Vereinbarkeit eines 
solchen gemeldeten nationalen Systems mit den in dieser 
Richtlinie festgelegten Bedingungen fassen. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 34 
Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschließt die Kommission, dass das nationale System die in 
dieser Richtlinie festgelegten Bedingungen erfüllt, so dürfen 
andere von der Kommission gemäß diesem Artikel 
anerkannte Systeme die gegenseitige Anerkennung des 
nationalen Systems des betreffenden Mitgliedstaats 
hinsichtlich der Überprüfung der Vereinbarkeit mit Kriterien, 
für die es von der Kommission anerkannt wurde, nicht 
verweigern. 
 
Für Anlagen zur Elektrizitäts-, Wärme- und Kälteerzeugung 
mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung zwischen 7,5 
und 20 MW können die Mitgliedstaaten vereinfachte 
nationale Überprüfungssysteme einführen, um die Einhaltung 
der Kriterien für die Nachhaltigkeit und die 
Treibhausgasemissionseinsparungen gemäß Artikel 29 
Absätze 2 bis 7 und Absatz 10 sicherzustellen. Für dieselben 
Anlagen werden in den Durchführungsrechtsakten gemäß 
Absatz 8 des vorliegenden Artikels die einheitlichen 
Bedingungen für vereinfachte freiwillige 
Überprüfungssysteme festgelegt, um die Einhaltung der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Von EU-KOM anerkannte Systeme 
(gem. diesem „Artikel“ also 
nationale und freiwillige Systeme) 
müssen von Mitgliedstaaten 
anerkannt werden.  
 
 
 
 
Vereinfachte nationale 
Überprüfungssysteme für Anlagen 
zwischen 7,5 und 20 MW möglich. 
 
 
 
Für die Audits siehe Abs 8; 
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Kriterien für die Nachhaltigkeit und die 
Treibhausgasemissionseinsparungen gemäß Artikel 29 
Absätze 2 bis 7 und Absatz 10 sicherzustellen. 
 

(7)   Die Kommission kann nur dann Beschlüsse im Sinne von 
Absatz 4 fassen, wenn das betreffende System 
angemessenen Standards der Zuverlässigkeit, Transparenz 
und unabhängigen Audits entspricht und hinreichende 
Garantien dafür bietet, dass keine Materialien absichtlich so 
geändert oder entsorgt wurden, dass die Lieferung ganz oder 
teilweise unter Anhang IX fallen würde. Bei Systemen, mit 
denen die Treibhausgaseinsparung gemessen wird, müssen 
zudem die methodischen Anforderungen von Anhang V oder 
Anhang VI eingehalten werden. Im Falle von Flächen im 
Sinne des Artikels 29 Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe c 
Ziffer ii, die einen hohen Wert hinsichtlich der biologischen 
Vielfalt haben, müssen die Verzeichnisse dieser Flächen 
angemessenen Standards der Objektivität entsprechen und 
Kohärenz mit international anerkannten Standards 
aufweisen, wobei geeignete Beschwerdeverfahren 
vorzusehen sind. 
 
Die freiwilligen Systeme nach Absatz 4 müssen mindestens 
jährlich eine Liste ihrer für unabhängige Audits eingesetzten 
Zertifizierungsstellen veröffentlichen, in der für jede 
Zertifizierungsstelle angegeben ist, von welcher Einrichtung 
oder nationalen öffentliche Stelle sie anerkannt wurde und 
von welcher Einrichtung oder nationalen öffentliche Stelle 
sie überwacht wird. 

(7)   Die Kommission kann nur dann Beschlüsse im Sinne von 
Absatz 4 fassen, wenn das betreffende System 
angemessenen Standards der Zuverlässigkeit, Transparenz 
und unabhängigen Audits entspricht und hinreichende 
Garantien dafür bietet, dass keine Materialien absichtlich so 
geändert oder entsorgt wurden, dass die Lieferung ganz oder 
teilweise unter Anhang IX fallen würde. Bei Systemen, mit 
denen die Treibhausgaseinsparung gemessen wird, müssen 
zudem die methodischen Anforderungen von Anhang V oder 
Anhang VI eingehalten werden. Im Falle von Flächen im 
Sinne des Artikels 29 Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe c 
Ziffer ii, die einen hohen Wert hinsichtlich der biologischen 
Vielfalt haben, müssen die Verzeichnisse dieser Flächen 
angemessenen Standards der Objektivität entsprechen und 
Kohärenz mit international anerkannten Standards 
aufweisen, wobei geeignete Beschwerdeverfahren 
vorzusehen sind. 
 
Die freiwilligen Systeme nach Absatz 4 müssen mindestens 
jährlich eine Liste ihrer für unabhängige Audits eingesetzten 
Zertifizierungsstellen veröffentlichen, in der für jede 
Zertifizierungsstelle angegeben ist, von welcher Einrichtung 
oder nationalen öffentliche Stelle sie anerkannt wurde und 
von welcher Einrichtung oder nationalen öffentliche Stelle 
sie überwacht wird. 
 

Unverändert; 
Voraussetzungen für die 
Anerkennung der freiwilligen 
Systeme; 
ua. keine absichtliche Änderung zu 
Rohstoffen für die Produktion von 
Biogas im Verkehr und 
fortrschrittlicher Biokraftstoffe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auditierer sind zu veröffentlichen.  

(8)   Die Kommission erlässt zur Gewährleistung einer 
effizienten und einheitlichen Überprüfung der Einhaltung der 
Kriterien für die Nachhaltigkeit und 
Treibhausgaseinsparungen sowie der Bestimmungen 
bezüglich Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe und 
Biomasse-Brennstoffe mit einem geringen oder einem hohen 

(8)   Die Kommission erlässt zur Gewährleistung einer 
effizienten und einheitlichen Überprüfung der Einhaltung der 
Kriterien für die Nachhaltigkeit und 
Treibhausgaseinsparungen sowie der Bestimmungen 
bezüglich Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe und 
Biomasse-Brennstoffe mit einem geringen oder einem hohen 

Unverändert 
 
DFRA für Audits  
 
Siehe DVO 2022/996. 
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Risiko direkter und indirekter Landnutzungsänderungen und 
insbesondere zur Verhinderung von Betrug 
Durchführungsrechtsakte, worin sie detaillierte 
Durchführungsbestimmungen, einschließlich angemessener 
Standards für Zuverlässigkeit, Transparenz und unabhängige 
Audits festlegt und vorschreibt, dass bei allen freiwilligen 
Systemen diese Standards angewandt werden. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden in Einklang mit dem 
Prüfverfahren nach Artikel 34 Absatz 3 erlassen. 
 
Bei der Festlegung dieser Standards durch 
Durchführungsrechtsakte berücksichtigt die Kommission 
insbesondere das Erfordernis, den Verwaltungsaufwand so 
weit wie möglich zu reduzieren. Die 
Durchführungsrechtsakte legen einen Zeitraum fest, in dem 
die freiwilligen Systeme diese Standards umsetzen müssen. 
Die Kommission kann Beschlüsse über die Anerkennung 
freiwilliger Systeme nach Absatz 4 aufheben, falls diese 
Systeme diese Standards nicht im vorgesehenen Zeitraum 
umgesetzt haben. Sollte ein Mitgliedstaat Bedenken äußern, 
dass ein freiwilliges System nicht gemäß den Standards für 
Zuverlässigkeit, Transparenz und unabhängige Audits, die die 
Grundlage für Beschlüsse gemäß Absatz 4 bilden, 
funktioniert, so prüft die Kommission die Angelegenheit und 
ergreift geeignete Maßnahmen. 
 

Risiko direkter und indirekter Landnutzungsänderungen und 
insbesondere zur Verhinderung von Betrug 
Durchführungsrechtsakte, worin sie detaillierte 
Durchführungsbestimmungen, einschließlich angemessener 
Standards für Zuverlässigkeit, Transparenz und unabhängige 
Audits festlegt und vorschreibt, dass bei allen freiwilligen 
Systemen diese Standards angewandt werden. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden in Einklang mit dem 
Prüfverfahren nach Artikel 34 Absatz 3 erlassen. 
 
Bei der Festlegung dieser Standards durch 
Durchführungsrechtsakte berücksichtigt die Kommission 
insbesondere das Erfordernis, den Verwaltungsaufwand so 
weit wie möglich zu reduzieren. Die 
Durchführungsrechtsakte legen einen Zeitraum fest, in dem 
die freiwilligen Systeme diese Standards umsetzen müssen. 
Die Kommission kann Beschlüsse über die Anerkennung 
freiwilliger Systeme nach Absatz 4 aufheben, falls diese 
Systeme diese Standards nicht im vorgesehenen Zeitraum 
umgesetzt haben. Sollte ein Mitgliedstaat Bedenken äußern, 
dass ein freiwilliges System nicht gemäß den Standards für 
Zuverlässigkeit, Transparenz und unabhängige Audits, die die 
Grundlage für Beschlüsse gemäß Absatz 4 bilden, 
funktioniert, so prüft die Kommission die Angelegenheit und 
ergreift geeignete Maßnahmen. 
 

(9) Wenn ein Wirtschaftsteilnehmer Nachweise oder Daten 
vorlegt, die im Einklang mit einem System eingeholt wurden, 
das Gegenstand eines Beschlusses im Sinne von Absatz 4 oder 
6 dieses Artikels ist, darf ein Mitgliedstaat, soweit dieser 
Beschluss dies vorsieht, von dem Lieferanten keine weiteren 
Nachweise für die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien 
und der Kriterien für Treibhausgaseinsparungen gemäß 
Artikel 29 Absatz 2 bis 7 und 10 verlangen. 
 

(9) Wenn ein Wirtschaftsteilnehmer Nachweise oder Daten 
vorlegt, die im Einklang mit einem System eingeholt wurden, 
das Gegenstand eines Beschlusses gemäß Absatz 4 oder 6 ist, 
darf ein Mitgliedstaat von dem Wirtschaftsteilnehmer keine 
weiteren Nachweise für die Einhaltung der von dem System 
abgedeckten Aspekte verlangen, für die das System von der 
Kommission anerkannt wurde. 
  
 

Daten gemäß anerkannten 
Systemen sind ausreichend. 
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Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten überwachen 
die Arbeitsweise der Zertifizierungsstellen, die unabhängige 
Audits im Rahmen eines freiwilligen Systems durchführen. 
Die Zertifizierungsstellen übermitteln auf Antrag der 
zuständigen Behörden alle relevanten Informationen, die zur 
Überwachung der Arbeitsweise erforderlich sind, 
einschließlich genauer Angaben zu Datum, Uhrzeit und Ort 
der Durchführung der Audits. Sollten die Mitgliedstaaten 
Probleme bei der Einhaltung feststellen, so setzen sie das 
freiwillige System unverzüglich davon in Kenntnis. 
 

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten überwachen 
die Arbeitsweise der Zertifizierungsstellen, die unabhängige 
Audits im Rahmen eines freiwilligen Systems durchführen. 
Die Zertifizierungsstellen übermitteln auf Antrag der 
zuständigen Behörden alle relevanten Informationen, die zur 
Überwachung der Arbeitsweise erforderlich sind, 
einschließlich genauer Angaben zu Datum, Uhrzeit und Ort 
der Durchführung der Audits. Sollten die Mitgliedstaaten 
Probleme bei der Einhaltung feststellen, so setzen sie das 
freiwillige System unverzüglich davon in Kenntnis. 
 

Auditierer sind vom Mitgliedsstaat 
zu überwachen.  

(10) Auf Antrag eines Mitgliedstaats, der auf dem Antrag 
eines Wirtschaftsteilnehmers beruhen kann, prüft die 
Kommission auf der Grundlage der vorliegenden Nachweise, 
ob die in Artikel 29 Absatz 2 bis 7 und 10 festgelegten 
Nachhaltigkeitskriterien und Kriterien für 
Treibhausgaseinsparungen in Bezug auf eine Quelle von 
Biokraftstoffen, flüssigem Biobrennstoffen oder Biomasse-
Brennstoffen und die in Artikel 25 Absatz 2 festgelegten und 
durch jenen Artikel angenommenen Mindestschwellenwerte 
für Treibhausgaseinsparungen eingehalten wurden.  
 
Innerhalb von sechs Monaten nach Eingang eines solchen 
Antrags beschließt die Kommission gemäß dem in Artikel 34 
Absatz 3 genannten Prüfverfahren, im Wege eines 
Durchführungsrechtsaktes, ob der betreffende Mitgliedstaat 
entweder 
 

a) aus dieser Quelle stammende Biokraftstoffe, flüssige 
Biobrennstoffe, Biomasse-Brennstoffe oder andere 
Brennstoffe, die auf den Zähler gemäß Artikel 27 Absatz 
1 Buchstabe b angerechnet werden können, für die 
Zwecke von Artikel 29 Absatz 1 Unterabsatz 1 
Buchstaben a, b und c berücksichtigen darf oder  
 

(10)   Auf Antrag eines Mitgliedstaats, der auf dem Antrag 
eines Wirtschaftsteilnehmers beruhen kann, prüft die 
Kommission auf der Grundlage aller vorliegenden Nachweise, 
ob die in Artikel 29 Absätze 2 bis 7 und Absatz 10 und in 
Artikel 29a Absätze 1 und 2 festgelegten Kriterien für die 
Nachhaltigkeit und die Treibhausgasemissionseinsparungen in 
Bezug auf eine Quelle von erneuerbaren Brennstoffen und 
wiederverwerteten kohlenstoffhaltigen Kraftstoffen 
eingehalten wurden. 
 
 
Innerhalb von sechs Monaten nach Eingang eines solchen 
Antrags beschließt die Kommission im Wege eines 
Durchführungsrechtsaktes, ob der betreffende Mitgliedstaat 
entweder 
 
 

a) aus dieser Quelle stammende erneuerbare 
Brennstoffe und wiederverwertete kohlenstoffhaltige 
Kraftstoffe für die Zwecke von Artikel 29 Absatz 1 
Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und c berücksichtigen 
darf oder 
 
 

EU-KOM überprüft eine Quelle von 
erneuerbaren Brennstoffen etc. 
auf Antrag eines Mitgliedsstaates 
(Anregung des 
Wirtschaftsteilnehmers möglich). 
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b) abweichend von Absatz 9 dieses Artikels von 
Anbietern der betreffenden Quelle von Biokraftstoffen, 
flüssigen Biobrennstoffen, Biomasse-Brennstoffen und 
anderen Brennstoffen, die auf den Zähler gemäß Artikel 
27 Absatz 1 Buchstabe b angerechnet werden können, 
weitere Nachweise für die Einhaltung jener 
Nachhaltigkeitskriterien und der Kriterien für 
Treibhausgaseinsparungen nach Artikel 29 Absatz 2 bis 7 
und 10 und der in Artikel 25 Absatz 2 festgelegten und 
durch jenen Artikel angenommenen 
Mindestschwellenwerte für Treibhausgaseinsparungen 
verlangen darf. 

b) abweichend von Absatz 9 von Anbietern der 
betreffenden Quelle von erneuerbaren Brennstoffen 
und wiederverwerteten kohlenstoffhaltigen 
Kraftstoffen weitere Nachweise für die Einhaltung 
jener Kriterien für die Nachhaltigkeit und die 
Treibhausgasemissionseinsparungen und jener 
Mindestschwellenwerte für 
Treibhausgasemissionseinsparungen verlangen darf. 

 
Die Durchführungsrechtsakte gemäß Unterabsatz 2 dieses 
Absatzes werden gemäß dem in Artikel 34 Absatz 3 
genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 31 
 

Berechnung des Beitrags von Biokraftstoffen, flüssigen 

Biobrennstoffen und Biomasse-Brennstoffen zum Treibhauseffekt 

 
Unverändert: Berechnung der 
THGE 

 
(1)   Für die Zwecke des Artikels 29 Absatz 10 wird die durch die Verwendung von Biokraftstoffen, flüssigen 
Biobrennstoffen und Biomasse-Brennstoffen erzielte Treibhausgaseinsparung nach einer der folgenden 
Methoden berechnet: 
 

a) ist für Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe in Anhang V Teil A oder Teil B und für Biomasse-
Brennstoffe in Anhang VI Teil A ein Standardwert für die Treibhausgaseinsparung für den Produktionsweg 
festgelegt und ist der für diese Biokraftstoffe oder flüssigen Biobrennstoffe gemäß Anhang V Teil C 
Nummer 7 und für diese Biomasse-Brennstoffe gemäß Anhang VI Teil B Nummer 7 berechnete el-Wert für 
diese Biokraftstoffe oder flüssigen Biobrennstoffe kleiner oder gleich null, durch Verwendung dieses 
Standardwerts; 
 
 
 
b) durch Verwendung eines tatsächlichen Werts, der gemäß der in Anhang V Teil C für Biokraftstoffe oder 
flüssige Biobrennstoffe und gemäß der in Anhang VI Teil B für Biomasse-Brennstoffe festgelegten Methode 
berechnet wird; 
 
c) durch Verwendung eines Werts, der berechnet wird als Summe der in den Formeln in Anhang V Teil C 
Nummer 1 genannten Faktoren, wobei die in Anhang V Teil D oder Teil E angegebenen disaggregierten 
Standardwerte für einige Faktoren verwendet werden können, und der nach der Methode in Anhang V 
Teil C berechneten tatsächlichen Werte für alle anderen Faktoren verwendet werden; oder 
 
d) durch Verwendung eines Werts, der berechnet wird als Summe der in den Formeln in Anhang VI Teil B 
Nummer 1 genannten Faktoren, wobei die in Anhang VI Teil C angegebenen disaggregierten 

 
alles 
unverändert 

 
 
Methoden zur Berechnung der 
THGE: 
 
Bei vorhandenen Standardwerten 
in Anhang V und einem zu 
berechnenden el-Wert <= Null, 
dann diese Standardwerte. 
ÜBERSETZUNGSFFEHLER (richtig 
ist, es gilt auch für Biomasse-
Brennstoffe);  
 
 
Tatsächliche Werte Anhang V Teil 
C …. 
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Standardwerte für einige Faktoren verwendet werden können, und der nach der Methode in Anhang VI 
Teil B berechneten tatsächlichen Werte für alle anderen Faktoren verwendet werden. 

 
(2)   Die Mitgliedstaaten können der Kommission Berichte mit Angaben zu den typischen 
Treibhausgasemissionen aus dem Anbau von landwirtschaftlichen Rohstoffen in den Gebieten ihres 
Hoheitsgebiets unterbreiten, die als Regionen der Ebene 2 der Klassifikation der „Gebietseinheiten für die 
Statistik“ (NUTS) oder als stärker disaggregierte NUTS-Ebenen im Einklang mit der Verordnung (EG) 
Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates eingestuft sind. Den Berichten ist eine  
Beschreibung der zur Berechnung des Emissionsniveaus verwendeten Methode und Datenquellen beigefügt. 
Diese Methode berücksichtigt Bodeneigenschaften, Klima und voraussichtliche Rohstoffernteerträge. 
 
(3) Im Fall von Gebieten außerhalb der Union können der Kommission Berichte übermittelt werden, die den 
in Absatz 2 genannten Berichten gleichwertig sind und die von zuständigen Stellen erstellt wurden. 
 
(4) Die Kommission kann in einem Durchführungsrechtsakt beschließen, dass Berichte nach Absatz 2 und 3 für 
die Zwecke von Artikel 29 Absatz 10 genaue Daten für die Messung der Treibhausgasemissionen enthalten, 
die auf den Anbau von in solchen Berichten genannten Gebieten hergestellten Rohstoffen für 
landwirtschaftliche Biomasse zurückgehen. Diese Durchführungsrechtsakte werden in Einklang mit dem 
Prüfverfahren nach Artikel 34 Absatz 3 erlassen. 
 
Gemäß solcher Beschlüsse können diese Daten anstelle der für Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe in 
Anhang V Teil D oder Teil E und für Biomasse-Brennstoffe in Anhang VI Teil C festgelegten disaggregierten 
Standardwerten für den Anbau verwendet werden. 
 
(5) Die Kommission überprüft Anhang V und Anhang VI im Hinblick auf die Hinzufügung oder Überarbeitung — 
sofern gerechtfertigt — von Werten für Produktionswege für Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe und 
Biomasse-Brennstoffe. Bei dieser Überprüfung wird auch die Änderung der Methoden nach Anhang V Teil C 
und Anhang VI Teil B in Erwägung gezogen. 
Die Kommission hat die Befugnis, gegebenenfalls gemäß Artikel 35 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um 
Anhang V oder Anhang VI durch Hinzufügung oder Überarbeitung oder Änderungen der Methoden zu ändern. 
Ist im Fall einer Anpassung oder Ergänzung der Standardwerte in Anhang V und Anhang VI 
 

a) der Beitrag eines Faktors zu den Gesamtemissionen gering, gibt es eine begrenzte Abweichung oder ist 
es kostspielig oder schwierig, die tatsächlichen Werte zu bestimmen, müssen die Standardwerte typisch 
für normale Produktionsverfahren sein, 
 

 
 
 
Typische THG-Emissionen für 
landwirtschaftliche Rohstoffe aus 
der EU; → Anerkennung durch 
DFRA (Abs 4); 
 
 
 
 
Typische THG-Emisisonen 
außerhalb der Union;  
 
Anerkennung mit DFRA für 
Berichte gemäß Abs 2 u 3; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DFRA zu Änderung von Anhängen 
V und VI. 
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b) während in allen anderen Fällen die Standardwerte im Vergleich zu normalen Produktionsverfahren 
konservativ sein müssen. 

 
(6) Falls dies zur Gewährleistung der einheitlichen Anwendung von Anhang V Teil C und Anhang VI Teil B 
erforderlich ist, kann die Kommission Durchführungsrechtsakte mit genauen technischen Spezifikationen, 
einschließlich Definitionen, Umrechnungsfaktoren, Berechnungen jährlicher Emissionen aus dem Anbau, 
entsprechenden Emissionseinsparungen durch unter- und oberirdische Änderungen des Kohlenstoffbestands 
von bereits landwirtschaftlich genutzten Flächen, sowie Berechnungen der Emissionseinsparungen durch 
Abscheidung, Einleitung und geologische Speicherung von CO2, erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem in Artikel 34 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 
 

 
 
 
DFRA zur Anwendung von Anhang 
V Teil C und Anhang VI Teil B. 
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Artikel 31a 
 

 
Unionsdatenbank 

 
Gänzlich neue Bestimmung 
 

 (1)   Die Kommission sorgt dafür, dass bis zum 21. November 2024 eine Unionsdatenbank eingerichtet wird, die 
die Rückverfolgung flüssiger und gasförmiger erneuerbarer Brennstoffe und wiederverwerteter 
kohlenstoffhaltiger Kraftstoffe ermöglicht (im Folgenden „Unionsdatenbank“). 
 

UDB bis 21.11.2024 einzurichten;  
NUR für flüssige und gasförmige; 

 (2)   Die Mitgliedstaaten verlangen von den betreffenden Wirtschaftsteilnehmern, dass sie in dieser 
Unionsdatenbank rechtzeitig genaue Daten über die getätigten Transaktionen und die 
Nachhaltigkeitseigenschaften dieser Kraft- und Brennstoffe machen, einschließlich ihrer Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen, beginnend beim Ort ihrer Produktion bis hin zum Zeitpunkt ihres Inverkehrbringens in 
der Union. Für die Zwecke der Eingabe von Daten in die Unionsdatenbank ist das Gasverbundnetz als 
einheitliches Massenbilanzsystem zu betrachten. Daten über Einspeisung und Entnahme erneuerbarer 
gasförmiger Brennstoffe werden in der Unionsdatenbank bereitgestellt. Daten darüber, ob für die Produktion 
der betreffenden Lieferung eine Förderung gewährt wurde und wenn ja, um welche Art von Förderregelung es 
sich handelte, sind ebenfalls in die Unionsdatenbank einzugeben. Diese Daten können über nationale 
Datenbanken in die Unionsdatenbank eingegeben werden. 
 
Soweit dies für die Verbesserung der Rückverfolgbarkeit der Daten entlang der gesamten Lieferkette angezeigt 
ist, wird der Kommission die Befugnis übertragen, im Einklang mit Artikel 35 delegierte Rechtsakte zu erlassen, 
um diese Richtlinie durch Erweiterung der in die Unionsdatenbank einzugebenden Angaben relevante Daten vom 
Ort der Erzeugung oder Sammlung der für die Brennstofferzeugung genutzten Rohstoffe zu ergänzen. 
 
Die Mitgliedstaaten verpflichten die Kraftstoffanbieter dazu, Daten in die Unionsdatenbank einzugeben, die für 
die Überprüfung erforderlich sind, ob die Anforderungen aus Artikel 25 Absatz 1 Unterabsatz 1 eingehalten 
wurden. 
 
Ungeachtet der Unterabsätze 1, 2 und 3 geben die Wirtschaftsteilnehmer in Bezug auf gasförmige Brennstoffe, 
die in das Gasverbundnetz der Union eingespeist werden, für den Fall, dass der Mitgliedstaat beschließt, ein 
Massenbilanzsystem durch ein System von Herkunftsnachweisen zu ergänzen, Daten über die getätigten 
Transaktionen und die Nachhaltigkeitseigenschaften sowie andere relevante Daten wie die 

Wirtschaftsteilnehmer müssen 
Daten über Transaktionen und NH 
machen – LCA; 
Gas(verbund)netz als einheitliches 
Massenbilanzsystem (Einspeisung 
und Entnahme und Förderungen in 
die UDB);  
Eingabe über nationale 
Datenbanken zulässig. 
 
 
delRA der EU-KOM zur Erweiterung 
der Datenerfassung (Ort der 
Rohstofferz. -sammlung).  
 
 
Daten zur Einhaltung der 
Substitutionsziele für 
Kraftstoffanbieter.  
Mitgliedsstaat kann beschließen, 
ein Massenbilanzsystem durch ein 
System von HKNs zu ergänzen → 
NHN und THGEN in UDB.  

➔ Siehe auch Abs 4 
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Treibhausgasemissionen der Brennstoffe bis zum Einspeisepunkt in das Gasverbundnetz, in die Unionsdatenbank 
ein. 
 

 

 (3)   Die Mitgliedstaaten können auf die Unionsdatenbank zugreifen, um Daten zu überwachen und zu 
überprüfen. 
 

Zugriff der Mitgliedsstaaten auf 
UDB. 

 (4)   Wurden Herkunftsnachweise für die Herstellung einer Lieferung erneuerbaren Gases ausgestellt, so stellen 
die Mitgliedstaaten sicher, dass diese Herkunftsnachweise zum Zeitpunkt der Registrierung einer Lieferung 
erneuerbaren Gases in der Unionsdatenbank in diese Datenbank übertragen und jeweils entwertet werden, 
nachdem die Lieferung erneuerbaren Gases aus dem Gasverbundnetz der Union entnommen worden ist. Diese 
Herkunftsnachweise können, sobald sie übertragen worden sind, nicht mehr außerhalb der Unionsdatenbank 
gehandelt werden. 
 

Gas-HKNs müssen bei Registrierung 
der Gasmenge in der UDB in die 
UDB übertragen werden und nach 
Entnahme entwertet werden.  
Handel von HKN nach Übertragung 
in UDB nur noch innerhalb der UDB 
zulässig. 

➔ Siehe auch Abs 2  

 (5)   Die Mitgliedstaaten stellen mit ihrem nationalen Rechtsrahmen sicher, dass die Genauigkeit und 
Vollständigkeit der von den Wirtschaftsteilnehmern in die Datenbank eingegebenen Daten überprüft wird, z. B. 
durch Zertifizierungsstellen im Rahmen von freiwilligen oder nationalen Systemen, die von der Kommission 
gemäß Artikel 30 Absätze 4, 5 und 6 anerkannt wurden und die durch ein System von Herkunftsnachweisen 
ergänzt werden können. 
 
Diese freiwilligen oder nationalen Systeme können Datensysteme Dritter nutzen, die die Daten als Mittler 
erheben, sofern die Kommission über diese Nutzung informiert wurde. 
 
Jeder Mitgliedstaat kann eine bereits bestehende nationale Datenbank nutzen, die an die Unionsdatenbank 
angeglichen oder mit ihr über eine Schnittstelle verbunden ist, oder eine nationale Datenbank einrichten, die 
die Wirtschaftsteilnehmer als Instrument zur Datenerhebung und -Meldung und zur Übertragung und Eingabe 
dieser Daten in der Unionsdatenbank nutzen können, sofern 
 

a) die nationale Datenbank mit der Unionsdatenbank kompatibel ist, einschließlich in Bezug auf die Aktualität 
der Datenübermittlung, die Typologie der übermittelten Datensätze und die Protokolle für die Datenqualität 
und Datenüberprüfung. 
 
b) die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die in die nationale Datenbank eingegebenen Daten sofort in die 
Unionsdatenbank übertragen werden. 

 

Datenqualität zB durch Anwendung 
anerkannter Systeme; 
 
Systeme können durch HKN System 
ergänzt werden.  
 
Datenmittler zulässig;  
 
 
Nationale Datenbanken – UDB 
angeglichen oder Schnittstellen.  
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RED II RED III                            Artikel 31a Notizen, Kommentare 

Die Mitgliedstaaten können nationalen Datenbanken gemäß nationalem Recht oder nationalen Gepflogenheiten 
einrichten, um strengeren nationalen Anforderungen Rechnung zu tragen, was die Nachhaltigkeitskriterien 
betrifft. Diese nationalen Datenbanken behindern die allgemeine Rückverfolgbarkeit nachhaltiger Lieferungen 
von Rohstoffen oder Kraftstoffen, die gemäß dieser Richtlinie in die Unionsdatenbank einzugeben sind, nicht. 
 
Die Überprüfung der Qualität der durch nationale Datenbanken in die Unionsdatenbank eingetragenen Daten, 
der Nachhaltigkeitsmerkmale der mit diesen Daten in Zusammenhang stehenden Kraftstoffe und der 
endgültigen Genehmigung von Transaktionen erfolgt ausschließlich durch die Unionsdatenbank. Die Genauigkeit 
und Vollständigkeit dieser Daten wird gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2022/996 der Kommission 
geprüft. Sie können von den Zertifizierungsstellen geprüft werden. 
 
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die genauen Merkmale ihrer nationalen Datenbank mit. Im Anschluss 
an diese Mitteilung bewertet die Kommission, ob die nationale Datenbank die Anforderungen gemäß 
Unterabsatz 3 erfüllt. Ist das nicht der Fall, kann die Kommission die Mitgliedstaaten dazu verpflichten, 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Erfüllung dieser Anforderungen sicherzustellen. 
 

Golden plating darf Funktionalität 
nicht einschränken.  
 
 
 

(im engl. „fuels“). 
„Genehmigung“ von 
Transaktionen.  

 (6)   Die aggregierten Daten aus der Unionsdatenbank werden unter gebührender Berücksichtigung des Schutzes 
sensibler Geschäftsinformationen öffentlich zugänglich gemacht und auf dem neuesten Stand gehalten. Die 
Kommission veröffentlicht Jahresberichte über die in der Unionsdatenbank enthaltenen Daten, auch in Bezug 
auf die Mengen und die geografische Herkunft der Brennstoffe sowie die Art der für sie verwendeten 
Einsatzstoffe, und macht diese öffentlich zugänglich. 

Veröffentlichungen aus der UDB. 


